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BL - 0142.1 und 0143.1/1 
 
 
 

Sitzung des Kreisausschusses und des Bauausschusses 
 
 
Am Montag, 10. Januar 2011, findet um 13:30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterall-
gäu in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine gemeinsame öffentliche Sitzung des Kreisausschusses 
und des Bauausschusses statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Vorstellung der für 2011 vorgesehenen Investitions- und Bauunterhaltsmaßnahmen bei Hochbau-

ten des Landkreises Unterallgäu 
 
2. Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2014 für Kreisstraßen 
 
Mindelheim, 29. Dezember 2010 
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BL - 0142.1 
 
 
 

Sitzung des Kreisausschusses 
 
 
Am Montag, 10. Januar 2011, findet im Anschluss an die gemeinsame Sitzung des Kreis- und 
Bauausschusses im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 
1. OG, eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Vollzug des Art. 13 der LKrO;  

Antrag auf Niederlegung des Kreistagsmandats von Kreisrat Peter Schubert, Babenhausen 
 
2. Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2011 sowie die Finanzplanungs-

jahre 2012-2014;  
erste Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 

 
Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 
 
Mindelheim, 29. Dezember 2010 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
24 - 2050.1 
 
 
 

Satzung 
zur Regelung der Fragen der Verfassung 

des Schulverbandes Bad Grönenbach 
 

(Verbandssatzung) 
 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Bad Grönenbach erlässt aufgrund des Art. 9 
Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V. mit Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 
Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
sowie Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende Satzung 
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes (Verbandssatzung): 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbandes 
 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 

Schulverband Bad Grönenbach 
 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Bad Grönenbach. 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 
Die Kassengeschäfte des Schulverbandes Bad Grönenbach werden von der Verwaltungsge-
meinschaft Bad Grönenbach geführt. 
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§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. 
Art. 30 Abs. 1 KommZG). Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung 
bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung. Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vor-
schrift der Geschäftsordnung (§ 2 Abs. 3 und 4) übertragen werden. 

 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes 

angehören, das sind die Ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
(Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen (Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V. mit Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG). 

 
(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungs-

geld in Höhe von 25 EUR je Sitzung. 
 
(4) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ab 01.01.2011 eine monatliche Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 125 EUR.  
 

Die Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld - 
jeweils im Vertretungsfall - in Höhe von 25 EUR je Sitzung. 

 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen Reisekostengesetz; 
 
b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigungen für den nachgewiesenen Ver-

dienstausfall; 
 
c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschal-

satz - für jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19:00 Uhr 
oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden; 

 
d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstabe a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im 

beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen wer-
den kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen. Ob die 
Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversammlung unter 
Ausschluss des Betroffenen. 

 
(6) Die Höhe der Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 Buchstabe c) und d) wird durch Beschluss 

der Schulverbandsversammlung festgesetzt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 1 
KommZG und Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 GO). 

 
(7) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 
 

§ 4 Finanzierungsbedarf 
 
(1) Der gesamte Finanzbedarf des Schulverbandes wird gem. Art. 9 Abs. 7 Satz 1 - 3 BaySchFG 

nach den Schülerzahlen am 01.10. des Jahres, das dem Haushaltsjahr vorangeht auf die Mitglie-
der des Schulverbandes umgelegt. Es wird eine Verwaltungs- und bei Bedarf eine Investitions-
umlage erhoben. 

 
(2) Die Schulverbandsumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 25.01., 25.04., 25.07. 

und 25.10. fällig. Ist die Haushaltssatzung noch nicht erlassen, so sind jeweils Vorauszahlungen 
nach der Umlageschuld des Vorjahres zu leisten. 
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§ 5 Rechnungsprüfung 
 
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die die Schulverbandsversamm-

lung aus ihrer Mitte bestellt. 
 
(3) § 3 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 
§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 

 
Scheidet in Folge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband 
aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausschei-
denden Verbandsmitglied statt. 
 

§ 7 Inkrafttreten 
 
Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
bandssatzung vom 17.06.2008 außer Kraft. 
 
Bad Grönenbach, 2. Dezember 2010 
SCHULVERBAND BAD GRÖNENBACH 
 
Bernhard Kerler 
Schulverbandsvorsitzender und 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 

Aufgebot von Sparurkunden 
 
 
Die Sparurkunden zu 
 

den Konten 254 711 039 - 13 995 204 - 13 995 253 
 
sind abhanden gekommen und wurden gesperrt. 
 
Rechte aus diesen Sparurkunden müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend 
gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.  
 
Memmingen, 17. Dezember 2010  
SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 
 
 

Weirather 
Landrat 
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INHALTSVERZEICHNIS Seite 
 

Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales (Ehrenamt) 5 

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, 
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 6 

 
 
BL - 0143.4/1 
 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales (Ehrenamt) 
 
 
Am Montag, 17. Januar 2011, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterall-
gäu in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales (Eh-
renamt) statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Vorbereitung des Kreishaushaltes 2011;  

Wirtschaftspläne der Kreisaltenheime 
 
Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.  
 
Mindelheim, 3. Januar 2011 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 
I. 

 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, §§ 40, 41 KommZG sowie der Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im  
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.303.700 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit  27.202 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 798.268 € festgesetzt.  
 
2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 

30.06.2010 auf 11.244 Einwohner festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 71,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 190.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Babenhausen, 10. Januar 2011 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BABENHAUSEN 
 
Göppel 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage 
nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Babenhausen während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur Einsicht be-
reit. 
 
 

Weirather 
Landrat 
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BL - 0143.2/1 
 
 
 

Sitzung des Umweltausschusses 
 
 
Am Montag, 24. Januar 2011, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Un-
terallgäu in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine öffentliche Sitzung des Umweltausschusses 
statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2011 sowie die Finanzpla-

nungsjahre 2012 - 2014;  
Vorberatung der Unterabschnitte UA 3600, 7200, 7201 - 7211, 7281 - 7284, 9111 sowie 9112 

 
2. Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts;  

Stellungnahme aus Sicht der kommunalen Abfallwirtschaft 
 
Mindelheim, 13. Januar 2011 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 
 
S 2 - 9410 
 
 
 

Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, 

Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2011 
 
 
Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i.V.m. Art. 63 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), erlässt der Zweckver-
band für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschafts-
jahr 2011 folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt: 
 
Er schließt im  

ERFOLGSPLAN in den Erträgen mit 1.624.000 € 
in den Aufwendungen mit 1.624.000 € 

und im 

VERMÖGENSPLAN  in den Einnahmen und Ausgaben mit  763.000 € 

ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Ver-
mögensplan wird auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschafts-
plan wird auf 500.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Verbandsumlagen für die Finanzierung des Erfolgsplanes werden in Höhe von 550.000 € erhoben. 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Marktoberdorf, 16. Dezember 2010 
ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED,  
LANDKREIS OSTALLGÄU 
 
Johann Fleschhut 
Landrat und Verbandsvorsitzender 
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Kraftloserklärung von Sparurkunden 
 
 
Die Sparurkunden zu  
 

den Konten 13 485 933 - 441 533 692 - 3 000 326 243 
 

werden hiermit gemäß Art. 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos 
erklärt, da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden 
sind. 
 
Memmingen, 5. Januar 2011 
SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 
 

 
Weirather 
Landrat 

 



 
�
�
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Satzung für die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
des Zweckverbandes für die Wasserversorgung 

der Gemeinden Breitenbrunn und Pfaffenhausen (Ortsteil Weilbach) 
(Wasserabgabesatzung - WAS - ) 

Vom 21.12.2010 
 
 
Aufgrund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern erlässt der Zweckverband für die Wasserversorgung der Gemeinden Breitenbrunn und Pfaffen-
hausen (Ortsteil Weilbach) folgende Satzung für die öffentliche Wasserversorgungsanlage des 
Zweckverbandes:  
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der Zweckverband betreibt eine Wasserversorgungsanlage als öffentliche Einrichtung für das 

Gebiet der Gemeinden Breitenbrunn und Pfaffenhausen (Ortsteil Weilbach). 
 
(2) Art und Umfang der Wasserversorgungsanlage bestimmt der Zweckverband. 
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(3) Zur Wasserversorgungsanlage des Zweckverbandes gehören auch die Grundstücksan-
schlüsse (Hausanschlüsse). 

 
§ 2 

Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 
 
(1) Das Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem ge-

meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstü-
cken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorstellun-
gen vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 

 
(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für Erb-

bauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren 
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen, von denen die Grundstücksanschlüsse 

abzweigen. 
 

Grundstücksanschlüsse 
(Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungslei-
tung bis zur Übernahmestelle; sie beginnen mit der Anschlussvor-
richtung und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung. 
 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungslei-
tung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher 
Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den dazu-
gehörigen technischen Einrichtungen. 
 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte nach-
folgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler 
abgesperrt werden kann. 
 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Hauptabsperr-
vorrichtung im Grundstück/Gebäude. 
 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolu-
mens. Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzählbügel sind 
nicht Bestandteile der Wasserzähler. 
 

Verbrauchsleitungen sind die Wasserleitungen in Grundstücken oder in Gebäuden von 
der Übernahmestelle ab. 
 

Anlagen des Grundstückei-
gentümers 
(= Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in Ge-
bäuden hinter der Übergabestelle. 
 

  
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Sat-

zung an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 
 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine 

Versorgungsleitung erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter-
gehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Versor-
gungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. Welche 
Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband. 
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(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungslei-
tung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

 
(4) Der Zweckverband kann das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder 

einschränken, soweit die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität für Industrieunterneh-
men und Weiterverteiler nicht erforderlich ist. Das gleiche gilt für die Vorhaltung von Löschwasser. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser ver-

braucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen (Anschlusszwang). Ein 
Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 
(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, ist der 

gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Ein-
richtung zu decken (Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser darf für Zwecke der 
Gartenbewässerung verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf 
Verlangen des Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
(3) Vom Benutzungszwang ausgenommen sind die Gartenbewässerung und die Grundwassernut-

zung zum Zwecke der Wärmegewinnung. 
 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil 

befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich bei dem Zweckverband einzureichen. 

 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder 

Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist 
und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe 
der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf im Sinne von Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaf-
fenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die 
Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird.  

 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 finden entsprechende Anwendung. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern. 

 
(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigen-

tümer dem Zweckverband Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. Er hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwir-
kungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 
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§ 8 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann der 

Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.  
 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 

Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 
§ 9 

Grundstücksanschluss 
 
(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung im Eigentum des 

Zweckverbandes. 
 
(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie 

deren Änderung. Er bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der 
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit 
zu wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich 
geändert werden, so kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten ein-
schließlich Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

 
(3) Der Grundstücksanschluss wird von dem Zweckverband hergestellt, unterhalten, erneuert, geän-

dert, abgetrennt und beseitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des 

Grundstücksanschlusses zu schaffen. Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemesse-
ne Frist setzen. Er darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vor-
nehmen lassen. 

 
(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücksan-

schlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen, sowie sonstige Störungen unverzüg-
lich dem Zweckverband mitzuteilen. 

 
§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 
 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 

Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasser-
zählers zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst zur 
Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet. 

 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher 

oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, er-
weitert, geändert und unterhalten werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so be-
schaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen 
sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss was-
serverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 
(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn ei-
ne CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. So-
fern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn das Pro-
dukt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das 
DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 

 
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

rechtmäßig hergestellt worden sind oder 
 

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig herge-
stellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 
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und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden ein-
schließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau gleicherma-
ßen dauerhaft erreicht wird. 

 
(4) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso 

können Anlagenteile, die zur Anlage des Abnehmers gehören, unter Plombenverschluss genom-
men werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstat-
tung der Anlage ist nach den Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen. 

 
§ 11 

Zulassung der Anlage des Abnehmers 
 
(1) Bevor die Anlage des Abnehmers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind dem Zweckver-

band folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Abnehmers und ein Lageplan, 
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 

 
Die einzureichenden Unterlagen haben den bei dem Zweckverband aufliegenden Mustern zu ent-
sprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und Planfertigern zu unterschreiben. 

 
(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung ent-

sprechen. Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann 
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Un-
terlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der 
Anlagen. 

 
(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Zweckverbandes begon-

nen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 
(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Zweckverband 

oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweck-
verbandes oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmen eingetragen ist. Der Zweckver-
band ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

 
(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlage bei dem Zweckverband über 

das Installationsunternehmen zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz 
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder seine Beauftragten. 

 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 
 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Abnehmers 

 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Abnehmers vor und nach seiner Inbetriebnahme 

zu überprüfen. Er hat den Abnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen. 

 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten 

lassen, so ist der Zweckverband berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 
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(3) Durch Vornahmen oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss 
an das Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der An-
lage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für 
Leib oder Leben darstellen. 

 
§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 
 

(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des Zweckverbandes, die 
sich auf Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden 
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der 
Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die von dem Zweckver-
band auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. Der Grundstücksei-
gentümer, gegebenenfalls auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit 
vorher verständigt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes 

der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, soweit sich dadurch 
die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband für von ihnen verschul-

dete Schäden, die auf eine Verletzung seiner Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 
 

§ 14 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zube-

hör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen 
für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an 
die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 
Grundstück genutzt werden oder für die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigen-
tümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-

nahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 

bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckver-
band zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks 
dienen. 

 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer ver-

pflichtet, nach Wahl des Zweckverbandes die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie 
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 

Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind. 

 
§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 
 
(1) Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten 

Entgelt zur Verfügung. Er liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaf-
fenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, entsprechend 
den geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik. 



- 17 - 

KABl. Nr. 4/2011  

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Der 
Zweckverband wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglich-
keit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekanntgeben und die Belange der  
Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, seine 
Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen. 

 
(3) Der Zweckverband stellt das Wasser im allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und 

Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Was-
serversorgung gehindert ist. Der Zweckverband kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig 
und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wah-
rung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. Der 
Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzu-
nehmen. Soweit möglich, gibt der Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung vorher öffent-
lich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unter-
brechung. 

 
(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke 

geliefert. Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungs-
wirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 
 

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des Dru-
ckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sons-
tige technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht abwenden kann oder 
aufgrund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Abnehmer kein Anspruch auf Min-
derung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 
§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 
 
(1) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über 

die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen 
dem Grundstückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen.  

 
(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die 

Feuerwehr benutzbar sein.  
 
(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen des Zweckverban-

des, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre 
Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Oh-
ne zwingenden Grund dürfen sie in diesem Falle kein Wasser entnehmen. 

 
(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksan-

schlüsse vorübergehend abzusperren. Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer 
steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 

 
§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 

 
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden Zwe-

cken ist rechtzeitig bei dem Zweckverband zu beantragen. Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers bei-
zubringen. Über die Art der Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest. 
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(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorüber-
gehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen Was-
serzähler, ggf. Absperrvorrichtungen und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen für 
die Benützung fest. 

 
§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 
 

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

 
1. der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückeigentümers, es 

sei denn, dass der Schaden von dem Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,   
 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit des Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen verursacht worden ist,  
 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden 
ist. 

 
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Ver-
richtungsgehilfen anzuwenden. 
 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im 
Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Un-
terbrechung der Wasserversorgung oder Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie 
einem Grundstückseigentümer. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die 

diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend ma-
chen. Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen in-
soweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und seine Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 
 
(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 19 
Wasserzähler 

 
(1) Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. Die Lieferung, Aufstellung, technische 

Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des 
Zweckverbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie seinen Aufstel-
lungsort. Bei der Aufstellung hat der Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Mes-
sung gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtig-
ten Interessen zu wahren. 

 
(2) Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler 

zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. Der 
Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer 
sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasser-

zähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störun-
gen dieser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor 
Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 
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(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweckverbandes möglichst in gleichen 
Zeitabständen oder auf Verlangen des Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst ab-
gelesen. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

 
§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der 
Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzäh-
lerschrank anbringt, wenn 

 
1. das Grundstück unbebaut ist oder  

 
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig 

lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können oder  
 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und 

jederzeit zugänglich zu halten. 
 

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eich-

behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes ver-
langen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Zweckverband, 
so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukom-

men, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Ab-
weichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 
§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 
 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckverband unverzüglich schriftlich mitzu-

teilen. 
 
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungsanlage nicht verpflich-

tet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er 
das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem Zweckverband zu 
melden. 

 
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er bei 

dem Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen. 
 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, 

wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserver-
sorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,  

 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-

einrichtungen zu verhindern oder   
 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrich-
tungen des Zweckverbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 
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(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Abnehmer seinen Verpflich-
tungen nachkommt. Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Ver-
sorgung androhen. 

 
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für 

die Einstellung entfallen sind. 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
 
1.) den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
 
2.) eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, 

Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt, 
 
3.) entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den Installationsarbeiten beginnt, 
 
4.) gegen die von dem Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschrän-

kungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 
 

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 
(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-

ordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 

Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes. 

 
§ 26 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.06.1988 außer Kraft. 
 
Breitenbrunn, 21. Dezember 2010 
 
Gerhard Haupeltshofer 
Verbandsvorsitzender 
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24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 40 ff KommZG i.V.m. Art. 63 ff hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Gymnasium Türkheim am 23. November 2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im  
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  692.650 € 
 
und im  
 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  95.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2011 
auf 480.000 € festgesetzt. Davon entfallen auf den 
 
 Verwaltungshaushalt 400.000 € 
 Vermögenshaushalt 80.000 € 
 
Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim trägt den ungedeckten Fi-
nanzbedarf der 
 Landkreis Unterallgäu mit 80 v.H. 
 Markt Türkheim mit 20 v.H. 
 
A. VERWALTUNGSUMLAGE 

 
Vom ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushalts  entfallen auf den  
 
 Landkreis Unterallgäu 320.000 € 
 Markt Türkheim 80.000 € 
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B. INVESTITIONSUMLAGE 
 
Vom ungedeckten Bedarf des Vermögenshaushalts  entfallen auf den  
 
 Landkreis Unterallgäu 64.000 € 
 Markt Türkheim 16.000 € 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Türkheim, 24. Januar 2011  
ZWECKVERBAND GYMNASIUM TÜRKHEIM 
 
Weirather 
Landrat und Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben der Regierung 
von Schwaben vom 20. Januar 2011, Geschäftszeichen RvS-SG12-1444-14/3/2). 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom  
 

1. Februar 2011 bis 8. Februar 2011 
 

bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus, Zimmer 12, zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf. 
 
Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung während ihrer Gültig-
keitsdauer bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim zur Einsicht während der 
allgemeinen Dienststunden bereit. 
 
Türkheim, 24. Januar 2011 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM 
 
 
24 - 9410.2 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Boos-Niederrieden, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. 
Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushalts-
satzung: 
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§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in Einnahmen und Ausgaben mit 216.700 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in Einnahmen und Ausgaben mit 58.300 € 
 
ab. 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage  
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 156.931 € festgesetzt und 
nach dem Verhältnis der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbands umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01.10.2010 auf 140 Verbandsschüler  festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.120,9357 € festgesetzt. 
 
(2) Investitionsumlage 
 

1. Eine Investitionsumlage wird in Höhe von 24.300 € nach dem tatsächlichen Bedarf erhoben. 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01.01.2010 auf 140 Verbandschüler  festgesetzt. 

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 173,5714 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird festgesetzt auf 20.000 €. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Boos, 24. Januar 2011 
SCHULVERBAND BOOS-NIEDERRIEDEN 
 
Hans-Jürgen Neumann 
Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 28.01.2011 bis 04.02.2011 bei der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 13, während der allgemeinen 
Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.  
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 13, zur Einsicht auf. 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�

Nr. 5 Mindelheim, 3. Februar 2011  
 
 
INHALTSVERZEICHNIS Seite 
 

Sitzung des Kreisausschusses 25 

 
 
BL - 0142.1 
 
 
 

Sitzung des Kreisausschusses 
 
 
Am Montag, 7. Februar 2011, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes 
Unterallgäu in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Zweckverband Gymnasium Türkheim;  

Änderung der Mitgliedschaft der Verbandsversammlung 

2. Jahresrechnung des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2008;  
Feststellung und Entlastung 

3. Jahresrechnung 2010;  
Genehmigung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 

4. Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2011 sowie die Finanzplanungs- 
jahre 2012 bis 2014;  
Zweite Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 

5. MN 25 - Höhenfreimachung Bad Wörishofer Straße in Mindelheim;  
Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn Netz AG 

6. MN 1/OAL 13 - Errichtung eines Rad- und Gehweges ab der Wertachbrücke bei Schlingen nach 
Rieden; 
Abschluss von Vereinbarungen 

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 

Mindelheim, 27. Januar 2011 
 

 
Weirather 
Landrat 



 
�
�

Nr. 6 Mindelheim, 10. Februar 2011  
 
 
INHALTSVERZEICHNIS Seite 
 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und Behandlung 
des Jahresverlustes des Kommunalunternehmens 
Kreiskliniken Unterallgäu 26 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und Behandlung 
des Jahresverlustes des Kommunalunternehmens 
Kreiskliniken Unterallgäu 27 

Vollzug der Wassergesetze; Bau eines Hochwasserrückhalte-
beckens (HRB) am Hillenloher Graben, Umlegung des 
vorhandenen Grabens mit Errichtung eines Leitdammes, 
Errichtung einer Verrohrung, Errichtung eines Ablaufgrabens 
und einer Anschlussverrohrung zur Weiterleitung des 
Hillenloher Grabens in die östliche Günz zum Hochwasser-
schutz im nordwestlichen Bereich des Ortsteiles Engetried 
durch den Markt Markt Rettenbach 29 

 
 
Z 3.4 - 5430.1 
 
 
 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und Behandlung 
des Jahresverlustes des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Unterallgäu 

 
 
Entsprechend der Satzung des Kommunalunternehmens hat der Verwaltungsrat nach § 6 Abs. 3 
Satz 8 den geprüften Jahresabschluss festzustellen und den Jahresverlust zu behandeln. 
 
Der Verwaltungsrat hat folgenden Beschluss zum Jahresabschluss 2008 in seinen Sitzungen am 
28.04.2010 und am 09.12.2010 gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2008 des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Unterallgäu für 2008 mit 

einem Jahresfehlbetrag von -2.738.780,45 € wird festgestellt.  
2. Der festgestellte Jahresfehlbetrag ist wie folgt zu behandeln: 

a) auf neue Rechnung vorgetragen wird ein Betrag von 2.263.265,26 € 
b) aus Eigenkapital getilgt wird ein Betrag von 475.515,19 € 

3. Der Jahresabschluss ist entsprechend den Vorschriften der Verordnung für Kommunalunterneh-
men zu veröffentlichen. 
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Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat seinen Bericht mit folgendem Bestätigungsvermerk 
abgeschlossen: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kommunalunternehmens 
„Kreiskliniken Unterallgäu“ für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Kommunalunternehmens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben den Jahresabschluss nach Art. 79 LkrO in Verbindung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung geprüft. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Grundlage von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalun-
ternehmens und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008 der 
Kreiskliniken Unterallgäu liegen während der üblichen Bürostunden in der Zeit vom 14. Februar 2011 
bis 22. Februar 2011 in der Finanzbuchhaltung im Zimmer 166-A der Kreisklinik Mindelheim, Bad Wö-
rishofer Str. 44 auf. 
 
Mindelheim, 7. Februar 2011 
 
 
Z 3.4 - 5430.1 
 
 
 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und Behandlung 
des Jahresverlustes des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Unterallgäu 

 
 
Entsprechend der Satzung des Kommunalunternehmens hat der Verwaltungsrat nach § 6 Abs. 3 
Satz 8 den geprüften Jahresabschluss festzustellen und den Jahresverlust zu behandeln. 
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Der Verwaltungsrat hat folgenden Beschluss zum Jahresabschluss 2009 in seiner Sitzung am 
09.12.2010 gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2009 des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Unterallgäu für 2009 mit 

einem Jahresfehlbetrag von -6.125.088,50 € wird festgestellt.  
2. Der festgestellte Jahresfehlbetrag ist wie folgt zu behandeln: 

a) auf neue Rechnung vorgetragen wird ein Betrag von 5.474.772,61 € 
b) aus Eigenkapital getilgt wird ein Betrag von 650.315,89 € 

3. Der Jahresabschluss ist entsprechend den Vorschriften der Verordnung für Kommunalunterneh-
men zu veröffentlichen. 

 
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat seinen Bericht mit folgendem Bestätigungsvermerk 
abgeschlossen: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kommunalunternehmens 
„Kreiskliniken Unterallgäu“ für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Kommunalunternehmens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben den Jahresabschluss nach Art. 79 LkrO in Verbindung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung geprüft. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Grundlage von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalun-
ternehmens und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 der 
Kreiskliniken Unterallgäu liegen während der üblichen Bürostunden in der Zeit vom 14. Februar 2011 
bis 22. Februar 2011 in der Finanzbuchhaltung im Zimmer 166-A der Kreisklinik Mindelheim, Bad Wö-
rishofer Str. 44 auf. 
 
Mindelheim, 7. Februar 2011 
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33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) am Hillenloher Graben, 
Umlegung des vorhandenen Grabens mit Errichtung eines Leitdammes, 

Errichtung einer Verrohrung, Errichtung eines Ablaufgrabens und 
einer Anschlussverrohrung zur Weiterleitung des Hillenloher Grabens 

in die östliche Günz zum Hochwasserschutz im nordwestlichen Bereich 
des Ortsteiles Engetried durch den Markt Markt Rettenbach 

 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für   
 
·  den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) mit einem rund 3,9 m hohen und ca. 270 m 

langen Absperrbauwerks und einem Rückhaltevolumen von 11.055 m³ gemäß den Vorgaben der 
DIN 19700 Teile 10 bis 12 (Stand Juli 2004) auf den Grundstücken Fl.Nrn. 220, 275, 276, 277, 
298 und 295 der Gemarkung Engetried,  
 

·  die Umlegung des vorhandenen Grabens mit Errichtung eines Leitdammes mit einer Höhe von 
0,5 m bis 1,3 m am rechten Grabenrand auf dem Grundstück Fl.Nr. 295 der Gemarkung En-
getried, 
 

·  die Errichtung einer 81,6 m langen Verrohrung DN 600 auf den Fl.Nrn. 295, 297/2, 308/12, 
308/33 und 309 zur Weiterleitung des Hillenloher Grabens bis zum Ablaufgraben nördlich des 
Baugebietes Holdenried,  
 

·  die Errichtung eines ca. 243,5 m langen Ablaufgrabens mit einem südlich angeordneten Leit-
damm auf den Fl.Nrn. 308/3 und 309 der Gemarkung Engetried und  
 

·  die Errichtung einer Verrohrung unter Verwendung eines Kastenprofils 700/1400 mm zur Unter-
querung des Günzweges und des anschließenden Privatgrundstückes auf den Fl.Nrn. 309, 
308/13, 310, 310/3 und 311/3 zur Weiterleitung vom Ablaufgraben in die östliche Günz 

 
durch den Markt Markt Rettenbach nach den Unterlagen des Ingenieurbüros Bettendorf Consult, 
87435 Kempten, vom 14.04.2008 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 
Mindelheim, 4. Februar 2011 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�
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Z 6 - 6364.0/3 
 
 
 

Abfallentsorgung; 
Erste Abfuhr von holzigem Grüngut im Jahr 2011  

 
 

Bitte beachten Sie: Bei der 1. Sammlung wird nur holziges Grüngut (z.B. Baumschnitt), das sich zur 
Aufbereitung von Hackschnitzeln eignet, mitgenommen.  

 
Nachfolgend werden die Termine für die erste Abfuhr von holzigem Grüngut im Jahr 2011 bekanntge-
geben. 
 
Bereiche Abfuhrtermine 
 
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen  
Babenhausen 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Egg a. d. Günz 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Kettershausen 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Kirchhaslach 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Oberschönegg 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Winterrieden 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach  
Bad Grönenbach mit sämtlichen Ortsteilen 21.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Wolfertschwenden  21.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Woringen 21.03.2011 ab 08:00 Uhr 
 
 
Stadt Bad Wörishofen (mit sämtlichen Ortsteilen) 16.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Boos 
Boos 24.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Heimertingen, Fellheim, Pleß 25.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Niederrieden 24.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Gemeinde Buxheim   28.03.2011 ab 08:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang  
Apfeltrach 05.04.2011 ab 07:00 Uhr 
Dirlewang 05.04.2011 ab 07:00 Uhr 
Stetten 17.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Unteregg 04.04.2011 ab 08:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Erkheim 
Erkheim  30.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Kammlach 17.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Lauben 30.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Westerheim  06.04.2010 ab 07:00 Uhr 
 
Gemeinde Ettringen  23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel 
Kronburg 29.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Lautrach 29.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Legau 29.03.2011 ab 07:00 Uhr 
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Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim 
Kirchheim 14.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Eppishausen 14.03.2011 ab 08:00 Uhr 
 
Markt Rettenbach  04.04.2011 ab 08:00 Uhr 
 
Markt Wald  24.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg 
Benningen 01.04.2011 ab 07:00 Uhr 
Holzgünz 31.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Lachen 01.04.2011 ab 07:00 Uhr 
Memmingerberg 28.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Trunkelsberg 31.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Ungerhausen 31.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Stadt Mindelheim  
 ab 06:00 Uhr 
Teilbereich I (ohne Ortsteile) 15.03.2011 i.d. Innenstadt, 
 ab 07:00 Uhr 
 übriges Stadtgebiet 
 
Teilbereich II (sämtliche Ortsteile) 15.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren 
Böhen 21.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Hawangen 22.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Ottobeuren 
Teilbereich I (ohne Ortsteile) 22.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Teilbereich II (sämtliche Ortsteile) 22.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen 
Breitenbrunn, Oberrieden 18.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Pfaffenhausen 14.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Salgen 25.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Gemeinde Sontheim 06.04.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Türkheim  
Türkheim westliche Seite, östliche Seite, 
Türkheim Bahnhof, Unterfeld, Irsingen 21.03.2011 ab 08:00 Uhr 
Wiedergeltingen, Amberg, Rammingen  22.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Berg 23.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Markt Tussenhausen 
Tussenhausen, Mattsies 22.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Zaisertshofen 25.03.2011 ab 07:00 Uhr 
Ziegelstadel 24.03.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Hinweise:  
 
1. Soweit wie möglich sollen holzige Abfälle (Baumschnitt, Strauchschnitt ohne Grün) aus Gärten auf 

dem eigenen Grundstück kompostiert werden.  
 
2. Sollte eine Eigenkompostierung nicht möglich sein, können die holzigen Abfälle gebündelt bereit-

gestellt werden, wobei ein Bündel nicht länger oder breiter als 1,50 m sein darf. Stämme 
(max. 15 cm Durchmesser) müssen auf dieses Maß gekürzt sein. Bündel dürfen ein Gewicht 
von 25 kg nicht überschreiten.   
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Zum Bündeln bitte keine Kunststoffe verwenden! Am besten eignet sich ausreichend star-
ker Bindfaden. Mit Kunststoffen gebündelte Gartenabfälle werden nicht mitgenommen!  
Die Bereitstellung darf frühestens einen Tag vor der Abholung erfolgen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mitgenommen werden haushaltsübliche Mengen bis zu 2 m³. 
 

4. Durch Eigenkompostierung und das Angebot des Landkreises - einschließlich der Biotonne - ist 
die Entsorgung der gesamten Gartenabfälle abgedeckt. Eine Entsorgung von pflanzlichen Abfäl-
len über die Restmülltonne ist nach der Abfallwirtschaftssatzung nicht zulässig. 

 
5. Die Abfälle werden an den genannten Tagen jeweils ab der angegebenen Uhrzeit abgeholt. So-

weit Abholtermine auf einen Montag fallen, ist durch Verlegung des Abfuhrbeginns auf 8:00 Uhr 
die Möglichkeit gegeben, die Gartenabfälle erst am Abholtag bereitzustellen. Die Bereitstellung 
hat so zu erfolgen, dass die Abholung ohne Schwierigkeiten vorgenommen werden kann. Fahr-
zeuge und Fußgänger dürfen nicht behindert oder belästigt werden. Es erfolgt nur eine Durch-
fahrt der Abholfahrzeuge; danach bereitgestellte Abfälle können nicht mehr abgeholt werden. 
 
Sollten Störungen in der Abholung auftreten oder Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte 
an die Zweigstelle der  
 

Firma WRZ Hörger GmbH & Co. KG 
Hochstraße 10, 87778 Stetten 
Tel.: (0 82 61) 73 27 67 

 
oder an das Landratsamt Unterallgäu, Telefon-Nrn.: (0 82 61) 9 95-3 67 oder -4 67. 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Gemeinden Amberg, Ettringen, Markt Wald, Rammingen, Salgen, 
Türkheim, Tussenhausen und Wiedergeltingen die Firma Götzfried + Pitzer zuständig ist. Bei Un-
klarheiten wenden Sie sich bitte an  
 

Firma Götzfried + Pitzer Entsorgung GmbH 
Schützenstr. 10, 86842 Türkheim 
Tel.: (0 82 45) 9 66 55 

 
Mindelheim, 14. Februar 2011 
 
 

 

Zum Bündeln von holzigen Gartenabfällen dürfen keine Kunststoffstricke 
verwendet werden. Am besten eignet sich ausreichend starker Bindfaden. 
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33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Verlegung des Haldenbachs und des Wörthbachs mit Herstellung 

der ökologischen Durchgängigkeit und Errichtung eines Durchlasses im Haldenbach 
(alle Maßnahmen im Bereich Kirchdorf) durch die Stadt Bad Wörishofen 

 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für  
 

·  die geplante Verlegung des Haldenbachs in ein ca. 85 m langes naturnah gewundenes, 
ca. 1,7 m breites und ca. 0,30 m tiefes Mittelwasserbett auf den Grundstücken Fl.Nrn. 160, 
167, 169, 170 und 182 der Gemarkung Kirchdorf und den Vorlandabtrag auf einer Breite von 
10 m bis 35 m (Aufweitung des Gewässers) auf diesen Grundstücken entlang des Halden-
bachs 
 

·  die geplante Verlegung des Wörthbachs in ein ca. 300 m langes naturnah gewundenes, 
ca. 4 m breites und ca. 0,40 m tiefes Mittelwasserbett auf den Grundstücken Fl.Nrn. 170 und 
182 der Gemarkung Kirchdorf und den Vorlandabtrag auf einer Breite von bis zu 27 m (Auf-
weitung des Gewässers) auf diesen Grundstücken entlang des Wörthbaches  
 

·  die Errichtung einer kleinen Rampe im Haldenbach sowie von zwei Steinriegelketten im Hal-
denbach und von fünf Steinriegelketten im Wörthbach zur Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit, als Ersatz für die bestehenden Absturzbauwerke  
 

·  die Errichtung eines Durchlasses mit Kastenprofil (statt der bestehenden Feldwegbrücke) im 
Mühlbach mit einer Breite von 1,8 m auf dem Grundstück Fl.Nr. 169 der Gemarkung Kirchdorf 

 
durch die Stadt Bad Wörishofen nach den Unterlagen des Ing.-Büros Blasy - Dr. Overland, Eching am 
Ammersee, vom 17.11.2010 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 
Mindelheim, 8. Oktober 2010  
 
 
33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Errichtung eines 7 m langen Durchlasses in der Roth im Zuge des Neubaus 

des Geh- und Radweges zwischen Kellmünz und Babenhausen 
bei Grundstück Fl.Nr. 2260 bzw. 2154 der Gemarkung Winterrieden 

durch die Gemeinde Winterrieden 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für die geplante Errichtung des Durchlasses bei 
Grundstück Fl.Nr. 2260 bzw. 2154 der Gemarkung Winterrieden durch die Gemeinde Winterrieden 
nach den Unterlagen des Ing.-Büros IWA, Kempten, vom November 2010 eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 
Mindelheim, 10. Februar 2011  
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33 - 6415.1/1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Fischteichanlage des Herrn Erwin Maier, Herretshofen, Kirchhaslach, 

auf den Grundstücken Fl.Nrn. 166 und 171/4 der Gemarkung Greimeltshofen 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für die Herstellung eines Fischteiches mit einer 
Wasserfläche von ca. 158 m2 und einer Wassertiefe von max. 1,44 m auf den Grundstücken 
Fl.Nrn. 166 und 171/4 der Gemarkung Greimeltshofen durch Herrn Erwin Maier, Herretshofen, 
87755 Kirchhaslach, nach den Unterlagen der Zimmerei Heckel GmbH, Herretshofen, 87755 Kirch-
haslach, vom November 2010 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG).  
 
Mindelheim, 11. Februar 2011 
 
 
33 - 6421.3/3 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Entnehmen bzw. Zutagefördern von Grundwasser aus den Brunnen 6 und 7 

der Firma Gebr. Lang GmbH Papierfabrik, Ettringen, auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 3049 bzw. 3016 der Gemarkung Ettringen 

 
 
Die Firma Gebr. Lang GmbH Papierfabrik, Ettringen, erhielt mit Bescheid des Landratsamtes Unterall-
gäu vom 30.07.2001 die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von bis zu 65 l/s und 
1,4 Mio. m³/a Grundwasser aus den Brunnen 6 und 7 auf dem Grundstück Fl.Nr. 3049 bzw. 3016 der 
Gemarkung Ettringen für die Kühl- und Brauchwasserversorgung ihrer Papierfabrik auf dem Anwesen 
Fabrikstr. 4, 86833 Ettringen. 
 
Das Bayerische Landesamt für Umwelt, Augsburg, beantragte für die Firma Gebr. Lang GmbH Papier-
fabrik mit Schreiben vom 17.12.2010 die Erhöhung der höchstzulässigen Entnahmemengen aus den 
Brunnen 6 und 7 auf 75 l/s und 1,8 Mio. m³/a im Rahmen der Durchführung eines maximal zwei Mona-
te dauernden Grundwassermarkierungsversuchs zur Bestimmung der Grundwasserfließgeschwindig-
keit für die Festlegung des Grundwassererkundungsgebiets Gennach, Kennziffer 9.06. Der Markie-
rungsversuch soll im ersten Halbjahr 2011 erfolgen. 
 
Das Landratsamt Unterallgäu führt daher für die vorübergehende Erhöhung der Grundwasserentnah-
me aus den Brunnen 6 und 7 der Firma Gebr. Lang GmbH Papierfabrik ein wasserrechtliches Erlaub-
nisverfahren durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 b Abs. 3 und § 3 c UVPG 
i.V.m. den Anlagen 1 und 2 des UVPG ergab, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, weil hinsichtlich der Änderung des Vorhabens (Erhöhung der Jahreshöchst-
entnahmemenge von 1,4 Mio. auf 1,8 Mio. m³ für das Jahr 2011) keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
Mindelheim, 9. Februar 2011 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Grundschule Egg a.d. Günz, 
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 

 
 

I. 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 106.010 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.610 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
SCHULVERBANDSUMLAGE  
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-

ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 90.300 € festgesetzt und nach 
der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumla-
ge). 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem  Stand 
vom 1. Oktober 2010 auf 129 Verbandsschüler festgesetzt.  
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 700 € festgesetzt.  
 

4. Eine Investitionsumlage wird 2011 nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 15.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Babenhausen, 9. Februar 2011 
SCHULVERBAND GRUNDSCHULE EGG 
 
Morath 
Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 Abs. 1 KommZG 
vom Tage nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Babenhausen und in der Gemeindekanzlei Egg a.d. Günz während der allgemeinen 
Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 
Art. 26 GO, § 4 BekV während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Babenhausen und in der Gemeindekanzlei Egg a.d. Günz zur Einsicht bereit. 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Gymnasium und Realschule Ottobeuren, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 
I. 
 

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im  
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.471.100 € 
 
und im  
 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.888.900 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 700.000 € festgesetzt.  
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0 € festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt: 
 
A. VERWALTUNGSUMLAGEN:  

 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, 
der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt 
werden soll (Verwaltungsumlage), wird vorläufig auf 3.670.000 € festgelegt (Umlagesoll).  
Davon tragen der Landkreis Unterallgäu vorläufig einen Betrag in Höhe von 3.441.700 € und der 
Markt Ottobeuren einen Betrag in Höhe von 228.300 €. In der Verwaltungsumlage des Landkreises 
ist eine Personalkostenumlage in Höhe von vorläufig 2.528.500 € enthalten. Diese wird nach 
Abschluss des Rechnungsjahrs nach dem tatsächlichen ungedeckten Personalaufwand für das 
Lehrpersonal endgültig abgerechnet.  
 

B. INVESTITIONSUMLAGEN/SCHULDENDIENSTUMLAGEN:  
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Schulbau-
bedarfs von 400.000 €, der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt werden soll, soll über 
eine Investitionsumlage durch den Landkreis in Höhe von 320.000 € und eine Investitionsumlage in 
Höhe von 80.000 € für den Markt Ottobeuren finanziert werden. Der Markt Ottobeuren hat für die in 
2009 und 2010 anstelle der anteiligen Investitionsumlage aufgenommenen Darlehen den Schul-
dendienst zu übernehmen und hierfür eine vorläufige Schuldendienstumlage von 90.000 € zu ent-
richten. Diese Umlage wird nach Abschluss des Rechnungsjahrs nach dem tatsächlichen entstan-
denen Schuldendienst (Zins und Tilgung) endgültig abgerechnet. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Ottobeuren, 11. Februar 2011 
ZWECKVERBAND GYMNASIUM UND REALSCHULE OTTOBEUREN 
 
Weirather 
Landrat und Verbandsvorsitzender 

 
II. 

 
Die Regierung von Schwaben teilte mit Schreiben vom 12.01.2011 (Gz.: 12-1444-12/4/2) mit, dass die 
Haushaltssatzung geprüft wurde und erteilte zu § 2 der Satzung die rechtsaufsichtliche Genehmigung 
gemäß Art. 40 Abs.1 und Art. 26 Abs.1 KommZG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren während der allgemeinen Dienststunden 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 26 Abs. 1 
KommZG i.V.m. § 4 BekV bis zum Ende des Haushaltsjahrs in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren/Kämmerei zur Einsicht bereit. 
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Stellenausschreibung des Landkreises Günzburg 
für eine (n) Geschäftsführer/in des 

Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller 
 
 
Der Landkreis Günzburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Zweckverband für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller 
 

eine (n) Geschäftsführer/in 
 
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Donau-Iller stellt den Ret-
tungsdienst im Bereich der Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie der Stadt Mem-
mingen sicher. Zudem ist er Auftraggeber für die Alarmierung des Rettungsdienstes und der Feuer-
wehr durch die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach. Der ZRF arbeitet hierbei mit den Ret-
tungsdienstorganisationen und Notärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung, den Sozialversiche-
rungsträgern sowie den Feuerwehrinspektionen und den Katastrophenschutzbehörden zusammen. 
 
Die Geschäftsführung bereitet die Verbandsversammlungen vor und erstellt und vollzieht den Haus-
halt. Sie koordiniert und steuert die Erfüllung der rettungsdienstlichen und alarmierungsrechtlichen 
Sicherstellungsverpflichtung. In rettungsdienstlichen Fragestellungen arbeitet sie eng mit dem Team 
des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst zusammen. 
 
Die Geschäftstelle hat ihren Sitz im Landratsamt Günzburg. Die Einstellung erfolgt beim Landkreis 
Günzburg. Die Geschäftsführerstelle ist unmittelbar dem Landrat zugeordnet. Sie wird mit einem Zeit-
anteil von 0,75 auszufüllen sein. Bei einer Bewerbung in Vollzeit ist eine darüber hinausgehende Be-
schäftigung beim Landkreis Günzburg denkbar. 
 
Sie haben einen Abschluss als Diplom-Jurist/in, Verwaltungswirt/in oder eine ähnliche Qualifikation 
und sind sicher im Umgang mit Office-Anwendungen. Außerdem erwarten wir Teamfähigkeit, Flexibili-
tät, Organisationsgeschick und Engagement. Kenntnisse des Rettungsdienstes und/oder des Feuer-
wehrwesens wären von Vorteil. 
 
Wir bieten eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, eine leistungsgerechte Bezahlung ent-
sprechend ihren persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, einen modernen Arbeitsplatz und 
flexible Arbeitszeiten, eine gute Einarbeitung sowie gute Fortbildungsmöglichkeiten. 
 
Interessiert? 
 
Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bitte bis spätestens 7. März 2011 an 
das Landratsamt Günzburg, Fachbereich Personal, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, 
Tel. (0 82 21) 95-1 70, personalverwaltung@landkreis-guenzburg.de). 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�
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BL - 0141.4 
 
 
 

Sitzung des Kreistages 
 
 
Am Montag, 28. Februar 2011, findet um 9:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterall-
gäu in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Kreistages statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Jahresrechnung des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2008; 

Feststellung und Entlastung 
 
2. Jahresrechnung 2010; 

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben 
 
3. Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2011; 

Erlass der Haushaltssatzung sowie Genehmigung des Finanzplanes für die Jahre 2010 bis 2014 
 

4. Zweckverband Gymnasium Türkheim; 
Änderung der Mitgliedschaft der Verbandsversammlung 
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5. Vollzug des Art. 13 der LKrO; 
Antrag auf Niederlegung des Kreistagsmandats von Kreisrat Peter Schubert, Babenhausen 

 
Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 
 
Mindelheim, 17. Februar 2011 
 
 
Z 6 - 6360.1/5 
 
 
 

Abfallentsorgung; 
Sammlung von Problemabfällen 

 
 
Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2011 wieder Schadstoffsammlungen durch. 
Die erste Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt: 
 
Gemeinde Uhrzeit Standplatz 
 
 Montag, 21.03.2011 
Unteregg 08:30 - 09:15 Uhr Lagerhaus 
Markt Rettenbach 09:45 - 11:00 Uhr Lüdinghauser Platz 
Ottobeuren 11:30 - 12:15 Uhr Parkplatz Basilika 
Sontheim 12:45 - 13:30 Uhr Feuerwehrhaus 
Holzgünz 14:00 - 15:30 Uhr Feuerwehrhaus Schwaighausen, 
  Unterharter Straße  
 
 Dienstag, 22.03.2011 
Erkheim 08:30 - 09:30 Uhr Wertstoffhof 
Apfeltrach 10:00 - 10:45 Uhr Schützenheim 
Dirlewang 11:15 - 12:15 Uhr Gasthof Rössle  
Mindelheim 13:00 - 16:15 Uhr Wertstoffhof 
 
 Mittwoch, 23.03.2011 
Bad Wörishofen 08:30 - 11:15 Uhr Parkplatz östl. des Bauhofes  
Amberg 12:00 - 12:30 Uhr Parkplatz Dt. Kaiser 
Türkheim 13:00 - 14:00 Uhr Hochstraße Bahngelände 
Ettringen 14:30 - 15:30 Uhr Altes Feuerwehrhaus 
 
 Donnerstag, 24.03.2011 
Eppishausen 08:30 - 09:15 Uhr Feuerwehrhaus 
Oberschönegg 10:00 - 10:30 Uhr Wertstoffhof 
Lauben 11:00 - 11:45 Uhr Feuerwehrhaus 
Westerheim 12:15 - 13:00 Uhr Feuerwehrhaus 
Babenhausen  13:45 - 16:00 Uhr Busbahnhof 
 
 Freitag, 25.03.2011 
Winterrieden 08:30 - 09:15 Uhr Mehrzweckhalle 
Boos 09:45 - 10:30 Uhr Raiffeisenbank 
Pleß 11:00 - 11:45 Uhr Lagerhaus 
Fellheim 12:15 - 13:00 Uhr Illertalhalle 
Trunkelsberg 13:30 - 14:15 Uhr Parkplatz Unterallgäuhalle 
Benningen 14:45 - 15:30 Uhr Mehrzweckhalle 
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 Samstag, 26.03.2011 
Bad Grönenbach 08:30 - 09:30 Uhr Parkplatz Waldstadion 
Woringen 10:00 - 10:45 Uhr Rathaus 
Buxheim 11:15 - 12:00 Uhr Wertstoffhof 
Heimertingen 12:30 - 13:15 Uhr Wertstoffhof 
Niederrieden 13:45 - 14:30 Uhr Sportheim 
 
Am Schadstoffmobil können aus Haushalten gebührenfrei insbesondere folgende Abfallarten 
abgegeben werden: 

Farben und Lacke, Lösungsmittel, Laugen und Säuren, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, PCB-
haltige Kondensatoren, Gerätebatterien aller Art, Medikamente, Spraydosen mit Inhalt, quecksilberhal-
tige Abfälle, Haushaltsreiniger, Rostentferner, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Fixierbäder und Foto-
chemikalien. 
 
Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen 
evtl. notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstel-
le zurückgelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, 
weil dadurch gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.  
Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit diese mit den o.g. 
Abfällen entsorgt werden können, dürfen nur in kleinen Mengen gebührenfrei angeliefert werden; ge-
gebenenfalls werden Gebühren gemäß Gebührensatzung erhoben. 
 
Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und Kfz-Batterien werden mittlerweile auch an allen Wertstoff-
sammelstellen angenommen. 
 
Nicht zu den Schadstoffen gehören: 
 
Dispersionsfarben  und ausgetrocknete Altfarben  aller Art zählen nicht zu den Schadstoffen; diese 
sind gemeinsam mit dem Hausmüll zu entsorgen. Dispersionsfarben sollte man eintrocknen lassen 
oder mit Sägemehl eindicken. Glühbirnen  sind ebenfalls mit dem Restmüll zu entsorgen. 
 
Altreifen  werden beim Schadstoffmobil nicht angenommen; diese können bei den Wertstoffsammel-
stellen gegen Gebühr abgegeben werden. 
 
Altöl  wird ebenfalls nicht angenommen, da jede Ölverkaufsstelle verpflichtet ist, Altöl zurückzuneh-
men. Feste ölhaltige Abfälle, die beim Ölwechsel anfallen, sind ebenfalls zur Ölverkaufsstelle, die zur 
Annahme verpflichtet ist, zu bringen. 
 
Leere Spraydosen aus dem Lebensmittel- und Kosmetikbereich  werden nicht angenommen; die-
se sind über die Weißblechcontainer einer Verwertung zuzuführen. Mit Restinhalt sind diese über die 
Hausmülltonne zu entsorgen. 
 
Mindelheim, 21. Februar 2011  
 
 
33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Errichtung einer Tieraufstiegshilfe an der Wehranlage Heimertingen 

Achstraße/Ecke Frühlingsstraße auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1045/3 und 1044/3 der 
Gemarkung Heimertingen durch Herrn Siegfried Grob, Volkartstr. 46, 80636 München 

 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für die geplante Errichtung der Tieraufstiegshilfe 
auf dem Grundstück Fl.Nrn. 1045/3 und 1044/3 der Gemarkung Heimertingen des Herrn Siegfried 
Grob für seine Triebwerksanlage am Mühlkanal der Memminger Ach nach den Unterlagen der Hoch-
schule Biberach des Herrn Dipl.-Ing. Mathias Weber vom November 2010 eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 
Mindelheim, 16. Februar 2011  
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Z 3.1 - 9111.0 
 
 
 

Bekanntmachung 
über die öffentliche Auslegung 

des Beteiligungsberichts des Landkreises Unterallgäu für das Jahr 2009 
 

vom 23. Februar 2011 
 
 
Der Landkreis Unterallgäu gibt hiermit gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 5 der Landkreisordnung (LKrO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBl S. 400) bekannt, dass der dem Kreistag in seiner Sitzung 
am 06.12.2010 aufgrund von Art. 82 Abs. 3 Satz 4 LKrO vorgelegte Beteiligungsbericht für das 
Jahr 2009 ab 24.02.2011 beim Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33, Zimmer 135, 
während der Dienststunden öffentlich ausliegt und jeder Einsicht nehmen kann. 
 
Der Beteiligungsbericht betrifft die Beteiligungen des Landkreises Unterallgäu an Unternehmen in 
einer Rechtsform des Privatrechts, an denen ihm mindestens der zwanzigste Teil der Anteile gehört. 
 
Mindelheim, 23. Februar 2011 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
 
 

Aufgebot einer Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde zu 
 

Konto 3 900 289 
 
ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 
 
Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend ge-
macht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.  
 
Memmingen, 11. Februar 2011  
SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
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24 - 022 
 
 
 

Verordnung 
zur Änderung des Gebiets 

der Gemeinde Niederrieden und der Gemeinde Fellheim 
vom 21. Februar 2011 

 
 
Aufgrund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung erlässt das Landratsamt Unterallgäu folgende 
Verordnung: 
 

§ 1 
 
1. Aus der Gemeinde Niederrieden werden die Grundstücke 92/3, 92/4, 289/4 und 289/5 mit einer 

Gesamtfläche von 71 m² ausgegliedert und unter den Flurstücknummern 236/1, 228/3, 216/1 und 
228/4 in die Gemeinde Fellheim eingegliedert. 

 
2. Aus der Gemeinde Fellheim wird Flurstück 237/6 mit einer Gesamtfläche von 48 m² ausgegliedert 

und unter der Flurstücknummer 92/8 in die Gemeinde Niederrieden eingegliedert.  
 
3. Das Änderungsgebiet ergibt sich aus dem Fortführungsnachweis Nr. 510 für die Gemarkung Nie-

derrieden. Der Veränderungsnachweis ist Bestandteil dieser Verordnung. Er liegt beim Vermes-
sungsamt Memmingen auf und kann dort von jedermann eingesehen werden.  

 
§ 2 

 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Gebietskörperschaft außer Kraft und das 
Recht der aufnehmenden Gebietskörperschaft in Kraft.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2011 in Kraft.  
 
Mindelheim, 21. Februar 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 
 

 
 
Hans-Joachim Weirather 
Landrat 
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33 - 6420.1 
 
 
 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das 

Wasserschutzgebiet in der Marktgemeinde Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) 
für die öffentliche Wasserversorgung des Marktes Markt Wald 

Vom 24.02.2011 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), geändert 
durch Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl I S. 1163), i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des 
Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 
BayRS 753-1-UG), folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Aufhebung 

 
Die Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das Wasserschutzgebiet in der Marktgemeinde 
Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung des Marktes Markt Wald 
vom 17.10.1977 (KABl. 1977 S. 348) wird aufgehoben.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Unterall-
gäu in Kraft.  
 
Mindelheim, 24. Februar 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU  
 
 
 
 
Weirather 
Landrat 
 
 
33 - 6420.1 
 
 
 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das 
Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Oberneufnach und Anhofen 

(Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung des Ortsteiles 
Oberneufnach, Markt Markt Wald 

Vom 24.02.2011 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), geändert 
durch Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl I S. 1163), i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des 
Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 
BayRS 753-1-UG), folgende Verordnung: 
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§ 1 
Aufhebung 

 
Die Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen 
Oberneufnach und Anhofen (Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung des Ortstei-
les Oberneufnach, Markt Markt Wald, vom 11.08.2003 (KABl. 2003 S. 256) wird aufgehoben.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Unterall-
gäu in Kraft.  
 
Mindelheim, 24. Februar 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU   
 
 
 
 
Weirather 
Landrat 
 
 
33 - 6420.1 
 
 
 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das Wasser-

schutzgebiet in der Gemarkung Anhofen (Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche 
Wasserversorgung des Ortsteiles Anhofen, Markt Markt Wald 

Vom 24.02.2011 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), geändert 
durch Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl I S. 1163), i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des 
Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 
BayRS 753-1-UG), folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Aufhebung 

 
Die Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung An-
hofen (Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung des Ortsteiles Anhofen, Markt 
Markt Wald, vom 01.07.1993 (KABl. 1993 S. 316) i.d.F. der Verordnung vom 24.07.2003 (KABl. 2003 
S. 235) wird aufgehoben.  

§ 2 
Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Unterall-
gäu in Kraft.  
 
Mindelheim, 24. Februar 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU  
 
 
 
 
Weirather 
Landrat 
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33 - 6420.1 
 
 
 

Verordnung 
über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Heimertingen und Fellheim 

(Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Fellheim 
(Brunnen 1 auf dem Grundstück Fl.Nr. 595 der Gemarkung Fellheim und Brunnen 2 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 603 der Gemarkung Fellheim) 
Vom 1. März 2011 

 
 
Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), geändert 
durch Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl I S. 1163), i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des 
Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 
BayRS 753-1-UG), folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Gemeinde Fellheim wird das in § 2 näher 
umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den 
§§ 3 bis 7 erlassen. Begünstigte der Schutzgebietsfestsetzung ist die Gemeinde Fellheim. 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus  

einem Fassungsbereich,  
einer engeren Schutzzone,  
einer weiteren Schutzzone.  
 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anla-
ge 1.1) veröffentlichten Lageplan eingetragen, der Bestandteil dieser Verordnung ist. Für die ge-
naue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 5 000 maßgebend, der im Landratsamt Un-
terallgäu und in den Verwaltungen der Gemeinden Fellheim und Heimertingen niedergelegt ist; er 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone 
verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengren-
ze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie.
   

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstü-
cke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.  
 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere Schutz-
zone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.  
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§ 3 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
(1) Es sind 
 
 in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 
entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Boden und den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den 
nach Nrn. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderun-
gen der Erdoberfläche, auch 
wenn Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, vorzunehmen oder 
zu erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- und 
Tongruben, Steinbrüche,  
Übertagebergbau und Torfstiche 

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der 
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Geländeauf-
füllungen 

nur zulässig mit dem ur-
sprünglichen Erdaushub im 
Zuge von Baumaßnahmen 
und mit Wiederherstellung 
der Bodenauflage 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneu-
ern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 
6.11) 

––– verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 
2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be-

fördern von wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2, Ziffer 2, für Anla-
gen, wie sie im Rahmen von 
Haushalt und Landwirtschaft 
(max. 1 Jahresbedarf) üblich 
sind 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG au-
ßerhalb von Anlagen nach 
Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristi-
ge (drei Tage) Lagerung von 
Stoffen bis Wassergefähr-
dungsklasse 2 in dafür ge-
eigneten, dichten Transport-
behältern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.4 Abfall i.S.d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (die Behandlung und La-
gerung von Abfällen fällt unter 
die Nrn. 2.2 und 2.3) 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 

zu errichten oder zu erweitern  
verboten 

3.2 Regen- und Mischwasserentlas-
tungsbauwerke zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt 
werden und mit dichtem Be-
hälter ausgestattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 



- 50 - 

KABl. Nr. 9/2011  

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
3.5 Anlagen zur 

– Versickerung von Abwasser 
oder 

– Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen ins 
Grundwasser 

zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 
von Dachflächen abfließenden 
Wassers zu errichten oder zu 
erweitern (auf die Erlaubnis-
pflicht nach § 8 Abs. 1 WHG 
i.V.m. § 1 NWFreiV wird hinge-
wiesen) 

– nur zulässig bei ausrei-
chender Reinigung durch 
flächenhafte Versickerung 
über den bewachsenen  
Oberboden oder gleich-
wertige Filteranlagen1) 

– verboten für Nieder-
schlagswasser von Ge-
bäuden auf gewerblich 
genutzten Grundstücken 
(ausgenommen Grundstü-
cke von landwirtschaftli-
chen Betrieben) 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten  
oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten 
von Abwasser, wenn die 
Dichtheit der Entwässe-
rungsanlagen vor Inbetrieb-
nahme durch Druckprobe 
nachgewiesen und wieder-
kehrend alle 5 Jahre durch 
Sichtprüfung (Kanalbege-
hung oder Kamerabefahrung) 
und alle 10 Jahre durch 
Druckprobe (mittels Wasser 
oder Luft) oder ein anderes 
gleichwertiges Verfahren  
überprüft wird2). (Das Durch-
leiten von außerhalb des 
Wasserschutzgebietes ge-
sammeltem Abwasser ist 
verboten.) 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

– nur zulässig für klassifi-
zierte Straßen, wenn die 
„Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an 
Straßen in Wassergewin-
nungsgebieten (RiStWag)“ 
in der jeweils geltenden 
Fassung beachtet werden 

– ansonsten nur zulässig 
wie in Zone II 

nur zulässig 
– für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Eigen-
tümerwege und Privatwe-
ge und 

– bei breitflächigem Versi-
ckern des abfließenden 
Wassers 

                                                      
1) Das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ ist zu beachten. 
2) Ansonsten gelten für die Kanalnetzüberwachung die Vorschriften des Dritten Teils des Anhangs 2 der Verord-

nung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung 
- EÜV) in der jeweils geltenden Fassung. 
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 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
4.2 wassergefährdende auswasch-

bare oder auslaugbare Materia-
lien (z.B. Schlacke, Teer, Im-
prägniermittel u.ä.) zum Stra-
ßen-, Wege-, Eisenbahn- oder 
Wasserbau zu verwenden 

verboten 

4.3 Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

––– verboten 

4.4 Bade- oder Zeltplätze einzurich-
ten oder zu erweitern; Camping 
aller Art 

verboten 

4.5 Sportanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

– nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung von 
Nr. 3.7 

– verboten für Tontauben-
schießanlagen und Mo-
torsportanlagen 

verboten 

4.6 Großveranstaltungen durchzu-
führen 

verboten 

4.7 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.8 Flugplätze einschließlich Si-
cherheitsflächen, Notabwurfplät-
ze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4.9 militärische Übungen durchzu-
führen 

verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten 
Straßen 

4.10 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.11 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzt werden (z.B. Verkehrswe-
ge, Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

verboten 

4.12 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung 

nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung 
mit Mineraldünger 

4.13 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- und 
Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe 
der Beregnungsberatung 
oder bis zu einer Boden-
feuchte von 70 % der nutzba-
ren Feldkapazität 

verboten 
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 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
nur zulässig, wenn 
– das ggf. anfallende häusli-

che oder gewerbliche Ab-
wasser bei Einhaltung der 
Anforderungen nach 
Nr. 3.7 in eine dichte Sam-
melentwässerung eingelei-
tet oder in einer zulässigen 
Kleinkläranlage behandelt 
wird 
und 

– die Gründungssohle min-
destens 2 m über dem 
höchsten Grundwasser-
stand liegt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 
5.3 Stallungen zu errichten oder zu 

erweitern3) 
nur zulässig, wenn die Anfor-
derungen gemäß Anlage 2, 
Ziffer 4, eingehalten werden 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft zu errichten oder zu er-
weitern3) 

nur zulässig mit Leckageer-
kennung oder gleichwertiger 
Kontrollmöglichkeit der ge-
samten Anlage einschließlich 
Zuleitungen 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen (Erwerbsgartenbau) 
Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärsubstraten aus 
Biogasanlagen, Festmistkom-
post und seuchenhygienisch 
bedenklichen Stoffen (z.B. Pan-
senmist) 

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 

verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organi-
schen und mineralischen Stick-
stoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und be-
darfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht 
– auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden 

Zwischen- oder Hauptfruchtanbau 
– auf Grünland vom 01.11. bis 15.02. 
– auf Ackerland vom 01.10. bis 15.02., bei Anbau von Win-

terraps, Wintergerste, Roggen und Triticale vom 15.10. 
bis 15.02. 

– auf Brachland 
6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlammhalti-
gen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat bzw. 
Kompost aus zentralen Bioab-
fallanlagen 

verboten 

                                                      
3) Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, 

Festmist, Silagesickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hinge-
wiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit 
Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, 
Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftableitung“). 
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 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
6.4 ganzjährige Bodendeckung 

durch Zwischen- oder Haupt-
frucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt mög-
lich. 
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare 
Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen. Die Zwischen-
frucht vor Mais darf erst ab 21.03. eingearbeitet werden. 

6.5 Lagern von Festmist, Sekundär-
rohstoffdünger oder Mineraldün-
ger auf unbefestigten Flächen 

verboten, ausgenommen 
Kalkdünger; Mineraldünger 
und Schwarzkalk nur zuläs-
sig, sofern gegen Nieder-
schlag dicht abgedeckt 

verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb von 
ortsfesten Anlagen 

nur zulässig in allseitig dich-
ten Foliensilos bei Siliergut 
ohne Gärsafterwartung sowie 
Ballensilage 

verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- 
und Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland 
ohne dauerhafte flächige 
Verletzung der Grasnarbe 
(siehe Anlage 2, Ziffer 5) 
oder für bestehende Nutzun-
gen, die unmittelbar an vor-
handene Stallungen gebun-
den sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter 
zu errichten 

––– verboten 

6.9 Beregnung landwirtschaftlicher 
oder gärtnerisch genutzter Flä-
chen 

nur zulässig nach Maßgabe 
der Beregnungsberatung 
oder bis zu einer Boden-
feuchte von 70 % der nutzba-
ren Feldkapazität 

verboten 

6.10 landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflutgräben anzu-
legen oder zu ändern 

nur zulässig bei Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.11 besondere Nutzungen im Sinne 
von Anlage 2, Ziffer 6, neu anzu-
legen oder zu erweitern 

nur zulässig in Gewächshäu-
sern mit geschlossenem 
Entwässerungssystem  

verboten 

6.12 Rodung, Kahlschlag größer als 
½ Tagwerk (1.704 m²) oder eine 
in der Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (siehe Anlage 2, Zif-
fer 7) 

verboten 
(ausgenommen Kalamitäten) 

6.13 Nasskonservierung von Rund-
holz 

verboten 

6.14 Umbruch von Dauergrünland verboten auf den Flächen laut Anlage 1.2 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche in Abs. 1 aufgeführten Handlungen verboten. 

Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung 
durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung ge-
schützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 1.3, 3.6 

und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Be-
auftragten. 
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§ 4 
Befreiungen 

 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten und Beschränkungen des § 3 sowie von den 

Duldungspflichten der §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.  
 

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.  
 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Unterallgäu vom Grundstückseigentümer verlan-
gen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, ins-
besondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

 
§ 5 

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes ha-

ben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote 
des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Unterallgäu zu dulden, sofern sie nicht schon 
nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.  
 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist gemäß § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 
BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
§ 6 

Kennzeichnung des Schutzgebietes 
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 
dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder An-
bringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes ha-

ben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzen-
schutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Unterallgäu zur Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.  
 

(2) Sie haben die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendi-
gen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Land-
ratsamtes Unterallgäu zu dulden.  
 

(3) Ferner haben sie das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten zur 
Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwa-
chung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung - EÜV) 
in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
§ 8 

Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das 

Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 
oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 
hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu 
leisten.  
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(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 
Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung ein-
schränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Be-
triebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein an-
gemessener Ausgleich nach Art. 32 BayWG i.V.m. Art 57 BayWG zu leisten. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7 a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 

2. eine nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen In-
halts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 
 

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 
 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Un-

terallgäu in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Unterallgäu über das Wasserschutzgebiet in 
den Gemeinden Fellheim und Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasser-
versorgung der Gemeinde Fellheim vom 05.06.1978 (KABl. 1978 S. 289) i.d.F. der Verordnung 
vom 18.12.2003 (KABl. 2003 S. 416) außer Kraft. 

 
Mindelheim, 1. März 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 
 
 
 
 
Weirather 
Landrat 
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Anlage 1.1 
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Anlage 1.2 
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Anlage 2 
 
zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Heimertingen und Fellheim 
(Landkreis Unterallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Fellheim (Brunnen 1 auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 595 der Gemarkung Fellheim und Brunnen 2 auf dem Grunstück Fl.Nr. 603 der 
Gemarkung Fellheim) 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)  

 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushalts-
gesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwal-
tungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)“ zu beachten.  
 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2)  
 
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen nicht zulässig.  
 
In der weiteren Schutzzone (III) sind nur zulässig: 

 
a) oberirdische Anlagen  der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt 

sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 
sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasserge-
fährdender Stoffe aufnehmen können.  
 

b) unterirdische Anlagen  der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und 
mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind.  
 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS. 
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle, z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wert-
stoffhöfen, fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen 
Abholung (z.B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt.  
 

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3)  
 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

 
– Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nrn. 4.11, 

4.12, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6 
– Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes 
– das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen 
– Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch 
– Kompostierung im eigenen Garten.  

 
Entsprechend der VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betriebli-
chen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  
 

4. Stallungen (zu Nr. 5.3)  
 
Anforderungen an Stallungen  
 
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine Leckageerkennung für die 
Fugenbereiche entsprechend Anhang 5 Nr. 4.2 VAwS vorzusehen.  
 
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind gemäß VAwS flüs-
sigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und jährlich 
durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.  
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Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 
einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind.  
 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass 
eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine aus-
reichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprü-
fungen wird auf den Anhang 5 VAwS hingewiesen.  
 
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere die DIN 1045, sind zu beachten.  
 
Der Beginn der Bauarbeiten ist dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserversorgungsunter-
nehmen 14 Tage vorher anzuzeigen.  
 

5. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7)  
 
Eine dauerhafte flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das bei herkömmlicher 
Viehweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treib-
wegen, Viehtränken etc.) überschritten wird.  
 

6. Besondere Nutzungen (zu Nr. 6.11)  
 
Zu den besonderen Nutzungen zählen folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärt-
nerische Nutzungen: 

 
– Weinbau 
– Hopfenanbau 
– Tabakanbau 
– Gemüseanbau 
– Zierpflanzenanbau 
– Baumschulen und forstliche Pflanzgärten.  
 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 
Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der An-
baufläche. 
 

7. Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleichkommende Maßnahme (zu Nr. 6.12)  
 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in 
wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine aus-
reichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist, und daher durch die Hiebmaßnahme auf der 
Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen.  
 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch verein-
zelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entste-
hen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe 
durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines Waldbesitzers oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich ge-
trennten Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Summe überschreiten.  
 
Die Kahlschlagflächen sollen grundsätzlich durch Altbaumbestand ausreichend beschattet sein, 
um die Entstehung eines Freiflächenklimas zu vermeiden und einen Nitrateintrag aus dem Boden 
in das Grundwasser zu minimieren.  
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Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu 
verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. 
nur durch Kahlschlag möglich ist. 

 
Mindelheim, 1. März 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 
 
 
 
 
 
Weirather 
Landrat 
 
 
BL - 0092.13/1 
 
 
 

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt 
für Karl-Heinz   S i r c h ,   Bad Wörishofen und Manfred   L e i n s l e ,   Rammingen 

 
 
Herr Ministerpräsident Horst Seehofer hat den o.g. Persönlichkeiten das Ehrenzeichen für Verdienste 
im Ehrenamt verliehen. 
 
Herrn Sirch gebührt für seinen langjährigen ausdauernden Einsatz um den Juniorenfußballsport gro-
ßes Lob und Anerkennung. 
 
Herr Leinsle hat sich durch sein unermüdliches Engagement um die Heimatpflege der Gemeinde 
Rammingen außerordentliche Verdienste erworben.  
 
Ich danke den Geehrten für ihren Einsatz und spreche ihnen die Glückwünsche des Landkreises Un-
terallgäu aus. 
 
Mindelheim, 17. Februar 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 

 
Hans-Joachim Weirather 
Landrat 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Boos, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, §§ 41, 42 KommZG sowie Art. 63 ff der Gemein-
deordnung (GO), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Boos folgende Haushaltssatzung: 
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§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit  919.050 € 
 
und im  
 
VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit  62.000 € 
 
ab. 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 635.700 € festgesetzt und 
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.  
 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 
Stand vom 30.06.2010 auf 6.936 Einwohner  festgesetzt.  
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 91,65 € festgesetzt. 
 

(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird festgesetzt auf 100.000 €. 

 
§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Boos, 23. Februar 2011 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BOOS 
 
Neumann 
Gemeinschaftsvorsitzender 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 04.03.2011 bis 11.03.2011 bei der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 13, während der allgemeinen Dienst-
stunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der Geschäftsstelle der Ver-
waltungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 13, zur Einsicht auf. 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�

Nr. 10 Mindelheim, 10. März 2011  
 
 
INHALTSVERZEICHNIS Seite 
 

Auswahlverfahren für die Ausbildungsplätze in der öffentlichen 
Verwaltung (zweite Qualifikationsebene) -
 Einstellungsjahr 2012 - 64 

Einstellung eines/er Verwaltungssekretäranwärters/in für eine 
Ausbildung zum Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene 
(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst) 64 

Vollzug der Wassergesetze; Hochwasserschutzmaßnahme des 
Marktes Markt Wald an der Neufnach und am Mühlbach in 
den Ortsteilen Anhofen und Oberneufnach 65 

Vollzug der Wassergesetze; Fischteichanlage (beim 
Schnerzhofer Weiher) auf dem Grundstück Fl.Nr. 401/6 der 
Gemarkung Markt Wald durch Herrn Peter Schöffel, 
Schwabmünchen 65 

Vollzug der Wassergesetze; 
1. Sanierung der Wehranlagen Riedmühle und 
Hammerschmiede 
2. Errichtung von zwei Fischaufstiegshilfen am Riedbach im 
Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 340 und 365/2 der 
Gemarkung Benningen (Riedmühle) bzw. 354 und 365/2 der 
Gemarkung Benningen (Hammerschmiede) 
3. Herstellen eines durchflossenen Retentionsraums durch 
Errichtung von zwei Dämmen und Errichtung von zwei bei 
Niedrigwasserstand wassergefüllten Tümpeln auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 364 und 365/2 der Gemarkung 
Benningen 
4. Errichtung eines Retentionsbeckens mit einem bei 
Niedrigwasserstand wassergefüllten Tümpel auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 364/14 der Gemarkung Benningen 
5. Herstellen einer Flutmulde am orografisch linken Ufer des 
Riedbachs auf dem Grundstück Fl.Nr. 354 der Gemarkung 
Benningen durch die Gemeinde Benningen 66 

Kraftloserklärung einer Sparurkunde 66 
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Z 1 - 0322.1 
 
 
 

Auswahlverfahren für die Ausbildungsplätze in der öffentlichen Verwaltung 
(zweite Qualifikationsebene) - Einstellungsjahr 2012 - 

 
 
Auf die Bekanntmachung der Geschäftsstelle des Bayerischen Landespersonalausschusses vom 
24. Januar 2011 über die Durchführung eines Auswahlverfahrens für die Ausbildungsplätze in der 
öffentlichen Verwaltung, in der Justiz und im allgemeinen Vollzugsdienst (zweite Qualifikationsebene) 
und den Nachwuchsbedarf bei der staatlichen Verwaltung  wird hingewiesen. 
 
Nähere Auskünfte erteilt die Ausbildungsleitung des Landratsamtes Unterallgäu unter Tel.: (0 82 61) 
9 95-2 84. Informationen sind auch im Internet unter www.lpa.bayern.de abrufbar. 
 
Mindelheim, 11. Februar 2011 
 
 
Z 1 - 0322.1 
 
 
 

Einstellung eines/er Verwaltungssekretäranwärters/in 
für eine Ausbildung zum Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene 

(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst) 
 
 
Wir suchen zum 1. September 2012 eine/n  
 

Verwaltungssekretäranwärter/in 
für eine Ausbildung zum Einstieg in der 

zweiten Qualifikationsebene 
(mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst) 

 
Wir erwarten:  
 
·  deutsche oder EU-Staatsangehörigkeit 
·  mindestens qualifizierender Hauptschulabschluss 
·  Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 
·  Freude an Büro- und Verwaltungstätigkeiten 
·  erfolgreiche Teilnahme an der am 11. Juli 2011 stattfindenden Auswahlprüfung 
 
Das Anmeldeformular für die Auswahlprüfung ist im Landratsamt Unterallgäu (Zi. 120, 1. OG) oder im 
Internet unter www.unterallgaeu.de/stellenangebote erhältlich und muss ausgefüllt den Bewerbungs-
unterlagen beigefügt werden. 
 
Wir bieten: 
 
·  eine zweijährige, qualifizierte und umfassende Ausbildung, die zum Abschluss „Verwaltungswirt/in“ 

führt 
·  die üblichen Sozialleistungen im öffentlichen Dienst 
 
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagefähige, schriftliche Bewerbung bis 2. Mai 2011 an das  
 

Landratsamt Unterallgäu, Ausbildungsleitung,  
Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

 
Für Informationen stehen wir Ihnen unter Telefon (0 82 61) 9 95-2 84 gerne zur Verfügung. 
 
Mindelheim, 11. Februar 2011 
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33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Hochwasserschutzmaßnahme des Marktes Markt Wald an der Neufnach und 

am Mühlbach in den Ortsteilen Anhofen und Oberneufnach 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für  
 

·  den naturnahen Ausbau der Neufnach durch Aufweitung der Sohle auf 2,50 m Breite und Vor-
landabtrag auf eine Länge von ca. 130 m auf den Grundstücken Fl.Nrn. 924, 925 und 926 der 
Gemarkung Oberneufnach  
 

·  die Errichtung eines Teilungsbauwerks im Neufnach-Mühlbach auf den Grundstücken 
Fl.Nrn. 506, 507, 516 und 517 der Gemarkung Oberneufnach  
 

·  die Wiederherstellung des Ableitungsgrabens zwischen dem Neufnach-Mühlbach und der 
Neufnach auf den Grundstücken Fl.Nrn. 88/1, 494/1, 500, 501, 502, 505/1, 505/2 und 506 der 
Gemarkung Oberneufnach  
 

·  die Sanierung des Entlastungskanals des Triebwerks Muser zwischen dem Neufnach-
Mühlbach und der Neufnach auf den Grundstücken Fl.Nrn. 491, 492, 493 und 573/1 der Ge-
markung Oberneufnach  
 

·  die Verlegung des Entwässerungsgrabens auf eine Länge von ca. 38 m auf den Grundstü-
cken Fl.Nrn. 55/1, 56/1 und 58 der Gemarkung Anhofen sowie 375 der Gemarkung Oberneuf-
nach 
 

·  den Ausbau der Neufnach auf den Grundstücken Fl.Nr. 45/3, 45/4, 46, 56/3, 347/8, 347/12, 
348/2, 348/3, 348/6, 348/8, 360 und 368/1 der Gemarkung Anhofen  
 

·  die Errichtung eines Einlaufbauwerks am Graben Bürgle auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1185/5 
und 1185/6 der Gemarkung Anhofen 

 
durch den Markt Markt Wald nach den Unterlagen des Ing.-Büros A & B GmbH & Co. KG, Börwang, 
vom August 2008 bzw. des Planungsbüros Daurer, Wiedergeltingen, vom 18.06.2010 eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 
UVPG).  
 
Mindelheim, 3. März 2011 
 
 
33 - 6415.1/1 

Vollzug der Wassergesetze; 
Fischteichanlage (beim Schnerzhofer Weiher) auf dem Grundstück Fl.Nr. 401/6 

der Gemarkung Markt Wald durch Herrn Peter Schöffel, Schwabmünchen 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für die Verfüllung von zwei Fischteichen und die 
Herstellung eines Fischteiches mit einer Wasserfläche von ca. 150 m2 und einer Wassertiefe von 
max. 2,0 m auf dem Grundstück Fl.Nr. 401/6 der Gemarkung Markt Wald durch Herrn Peter Schöffel, 
Ludwig-Schöffel-Str. 15, 86830 Schwabmünchen, nach den Unterlagen der Arnold Consult AG, 
86438 Kissing, vom 24.01.2011 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG).  
 
Mindelheim, 2. März 2011 



- 66 - 

KABl. Nr. 10/2011  

33 - 6430.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
1. Sanierung der Wehranlagen Riedmühle und Hammerschmiede 

2. Errichtung von zwei Fischaufstiegshilfen am Riedbach im Bereich der Grundstücke 
Fl.Nrn. 340 und 365/2 der Gemarkung Benningen (Riedmühle) bzw. 354 und 365/2 

der Gemarkung Benningen (Hammerschmiede) 
3. Herstellen eines durchflossenen Retentionsraums durch Errichtung von zwei 

Dämmen und Errichtung von zwei bei Niedrigwasserstand wassergefüllten 
Tümpeln auf den Grundstücken Fl.Nrn. 364 und 365/2 der Gemarkung Benningen 

4. Errichtung eines Retentionsbeckens mit einem bei Niedrigwasserstand wasserge-
füllten Tümpel auf dem Grundstück Fl.Nr. 364/14 der Gemarkung Benningen 

5. Herstellen einer Flutmulde am orografisch linken Ufer des Riedbachs auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 354 der Gemarkung Benningen 

durch die Gemeinde Benningen 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für die von der Gemeinde Benningen vorgesehe-
nen Maßnahmen gem. den Nrn. 1 bis 5 nach den Unterlagen des Ing.-Büros IWA, Kempten, vom De-
zember 2010 und Februar 2011 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 
Mindelheim, 28. Februar 2011  
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
 
 

Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde zu  
 

Konto 13 803 572 
 

wird hiermit gemäß Art. 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos er-
klärt, da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden 
sind. 
 
Memmingen, 4. März 2011 
SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�

Nr. 11 Mindelheim, 17. März 2011  
 
 
INHALTSVERZEICHNIS Seite 
 

Vollzug der Wassergesetze; Ausbau des rechtsseitigen Ufers des 
Krebsbaches im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 462/1 und 
462 der Gemarkung Ungerhausen durch 
Herrn Richard Weißenhorn, 87781 Ungerhausen 67 

Vollzug der Wassergesetze; Uferausbau des Kiesgrubengrabens 
bzw. Hochwasserableiters im Bereich des Grundstückes 
Fl.Nr. 77/4 der Gemarkung Tussenhausen durch 
Herrn Gottfried Salzbrunn, 86874 Tussenhausen 68 

Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Abwasserverband Oberes Günztal Vom 22. Februar 2011 68 

Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage des 
Abwasserverbandes Oberes Günztal - Entwässerungssatzung 
vom 22.Februar 2011 69 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband 
Oberes Günztal, Landkreis Unterallgäu, für das 
Haushaltsjahr 2011 73 

 
 
33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Ausbau des rechtsseitigen Ufers des Krebsbaches im Bereich der Grundstücke 

Fl.Nrn. 462/1 und 462 der Gemarkung Ungerhausen durch 
Herrn Richard Weißenhorn, 87781 Ungerhausen  

 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für den rechtsseitigen Uferausbau des Krebsba-
ches im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 462/1 und 462 der Gemarkung Ungerhausen durch Herrn 
Richard Weißenhorn, 87781 Ungerhausen, nach den Unterlagen des staatlich geprüften Technikers 
Franz Gerald Hofmann, 87719 Nassenbeuren, vom 15.08.2010 eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG).  
 
Mindelheim, 7. März 2011 
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33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Uferausbau des Kiesgrubengrabens bzw. Hochwasserableiters im Bereich des 

Grundstückes Fl.Nr. 77/4 der Gemarkung Tussenhausen durch 
Herrn Gottfried Salzbrunn, 86874 Tussenhausen  

 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für den Uferausbau des Kiesgrubengrabens bzw. 
Hochwasserableiters im Bereich des Grundstückes Fl.Nr. 77/4 der Gemarkung Tussenhausen durch 
Herrn Gottfried Salzbrunn, 86874 Tussenhausen, nach den Unterlagen des Bautechnikers Thomas 
Holdenried, 87742 Dirlewang, vom 31.08.2010 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG).  
 
Mindelheim, 11. März 2011 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
24 - 6327.1 
 
 
 

Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Abwasserverband Oberes Günztal 

Vom 22. Februar 2011 
 
 

Aufgrund des Art. 18 KommZG i.V.m. Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 GO erlässt der Abwasserverband Obe-
res Günztal folgende Satzung: 
 

§ 1  
Änderung der Satzung 

 
§ 4 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Oberes Günztal vom 26.02.2003 
erhält folgende Fassung: 
 

„§ 4  
Aufgaben des Zweckverbandes 

 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,  
 

1. die Kläranlage einschließlich der Anlagen für die Klärschlammbehandlung, die Verbands-
sammler und die Mischwasserentlastungsanlagen der Verbandsmitglieder zu planen, herzu-
stellen und im Bedarfsfalle zu erweitern, 

2. die Kläranlage einschließlich der Anlagen für die Klärschlammbehandlung und die Verbands-
sammler zu betreiben und zu unterhalten.  

 
(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 
 
(3) Zur Erfüllung der Aufgabe gemäß Abs. 1 werden dem Zweckverband die erforderlichen Befugnis-

se übertragen.  
 
(4) Der Zweckverband kann anstelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen für das 

übertragene Aufgabengebiet erlassen.  
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(5) Die berechtigten Belange der Standortgemeinde der Kläranlage sind zu berücksichtigen. Ihre 
planungsrechtlichen Befugnisse bleiben unberührt.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Erkheim, 22. Februar 2011 
ABWASSERVERBAND OBERES GÜNZTAL 
 
Klein 
Verbandsvorsitzender 

 
 
24 - 6343.1 
 
 
 

Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 
des Abwasserverbandes Oberes Günztal - Entwässerungssatzung 

vom 22.Februar 2011 
 

 
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 KommZG i.V.m. Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 GO und Art. 34 Abs. 2 
Satz 1 BayWG erlässt der Abwasserverband Oberes Günztal folgende Satzung: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der Abwasserverband Oberes Günztal betreibt und unterhält für sein Verbandsgebiet (§ 3 der 

Verbandssatzung vom 26.02.2003) eine Entwässerungsanlage als öffentliche Einrichtung (Ver-
bandsanlage) zur Abwasserbeseitigung nach dieser Satzung. 

 
(2) Art und Umfang der Verbandsanlage richtet sich nach § 4 Abs. 1 der Verbandssatzung vom 

26.02.2003. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sons-

tigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist 
oder das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen abfließt. 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser, einschließlich Jauche und Gülle, das dazu be-
stimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 
Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere 
das menschliche Fäkalwasser. 

  
Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle ein-

schließlich der Sonderbauwerke wie z.B. Regenbecken, Pumpwerke, Regen-
überläufe. 

  
Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlagswasser und Schmutzwasser bestimmt. 
  
Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers 

einschließlich der Ableitung zum Gewässer. 
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Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses und für die Ent-
nahme von Abwasserproben. 

 
§ 3 

Einleiten in die Kanäle 
 

In die Verbandsanlage (Mischwasserkanäle) darf nur Niederschlags- und Schmutzwasser eingeleitet 
werden. 
 

§ 4 
Überwachung 

 
(1) Wird der Verbandsanlage Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Be-

schaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt, kann der Abwasserverband Obe-
res Günztal von den Einleitern dieses Abwassers den Einbau und den Betrieb von Überwa-
chungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in 
die Sammelkanalisation des Verbandsmitgliedes eine Genehmigung nach § 58 WHG vorliegt und 
die danach vorgeschriebenen Überwachungseinrichtungen - insbesondere im Vollzug der Ab-
wassereigenüberwachungsverordnung - eingebaut, betrieben und dem Abwasserverband Oberes 
Günztal für eine ordnungsgemäße Überwachung zur Verfügung gestellt werden. 

 
(2) Die Einleiter haben dem Abwasserverband Oberes Günztal Störungen und Schäden an den 

Überwachungseinrichtungen und etwaigen Vorbehandlungsanlagen unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 5 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die Verbandsanlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die  
 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
- die Verbandsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen,  
- den Betrieb der Verbandsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen,  
- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms 

erschweren oder verhindern oder 
- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

 
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, Benzol, Öl 
 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente 

 
3. radioaktive Stoffe 

 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläran-

lage oder des Gewässers führen, Lösemittel 
 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 

können, 
 
6. Grund- und Quellwasser 

 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, 

Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stof-
fe, die erhärten 

 
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dung-, Gru-

ben- und Tierhaltungen, Silage, Gärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke 
 
9. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut aus 

Grundstückskläranlagen und Abortgruben, unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Be-
seitigung der Fäkalschlämme 
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10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-
rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Zyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, polizyklische Aromaten, Phenole 

 
Ausgenommen sind 

 
- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie 

auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 
 
- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 

können und deren Einleitung der Abwasserverband Oberes Günztal in den Einleitungsbe-
dingungen nach Abs. 3 zugelassen hat;  

 
- Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 WHG eingeleitet werden. 

 
11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben 

 
- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage 

nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts entsprechen wird, 

 
- das wärmer als +35 Grad Celsius ist, 

 
- das einen ph-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 

 
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

 
- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

 
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 2. Tiret werden gegenüber den Einleitern festge-

legt. 
 
(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Abwasserverband Oberes Günztal in Einleitungsbedingungen auch 

die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Vor-
aussetzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Verbands-
anlage oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Verbandsanlage geltenden Vorschriften, insbe-
sondere der Bedingungen und Auflagen des dem Abwasserverband Oberes Günztal erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids erforderlich ist. 

 
(5) Der Abwasserverband Oberes Günztal kann die Einleitungsbedingungen nach den Abs. 3 und 4 

neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Verbandsanlage nicht nur  vorüberge-
hend nach Art und Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Ver-
bandsanlage geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Der Abwasserverband Oberes Günztal 
kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwen-
digen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

 
(6) Der Abwasserverband Oberes Günztal kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der Abs. 1 und 2 

zulassen, wenn der Einleiter Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder 
schädigende oder den Betrieb der Verbandsanlage erschwerende Wirkung verlieren. In diesem 
Fall hat er eine Beschreibung nebst Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. Der Abwasserver-
band Oberes Günztal kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung 
der für den Gewässerschutz zuständigen Sachverständigen. 

 
(7) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Abwasserverband Oberes Günztal und einem Einlei-

ter, die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der 
Verbandsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

 
(8) Wenn Stoffe im Sinne des Abs. 1 in die Verbandsanlage gelangen, ist der Abwasserverband 

Oberes Günztal sofort zu verständigen. 
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§ 6 
Abscheider 

 
(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten wie z.B. Benzin, Benzol, Öle oder Fette mit abge-

schwemmt werden können, haben die Einleiter dafür zu sorgen, dass in die Grundstücksentwäs-
serungsanlage Abscheider eingeschaltet und benutzt werden. 

 
(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei Bedarf entleert werden. Der Ab-

wasserverband Oberes Günztal kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Entleerung verlan-
gen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 

 
§ 7 

Untersuchung des Abwassers 
 

(1) Die Einleiter haben dem Abwasserverband Oberes Günztal über die Art und Menge des eingelei-
teten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss zu geben. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet 
wird oder wenn Art und Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist dem Abwas-
serverband Oberes Günztal nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter 
das Verbot des § 5 fallen. 

 
(2) Der Abwasserverband Oberes Günztal kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, 

auf Kosten des Einleiters untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, 
soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach § 58 WHG vorliegt 
und die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen, insbesondere nach der Abwassereigenüber-
wachungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung, ordnungsgemäß durchgeführt und dem 
Abwasserverband Oberes Günztal vorgelegt werden. Der Abwasserverband Oberes Günztal 
kann verlangen, dass die nach § 4 Abs. 1 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungs-
gemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 
(3) Die Beauftragten des Abwasserverbandes Oberes Günztal und die Bediensteten der für die Ge-

wässeraufsicht zuständigen Behörden können die anzuschließenden oder die angeschlossenen 
Grundstücke betreten, wenn dies zur Durchführung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
Maßnahmen erforderlich ist. 

 
§ 8 

Haftung 
 
(1) Der Abwasserverband Oberes Günztal haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf sol-

chen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und 
Unterhaltung der Verbandsanlage nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für 
Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 

 
(2) Der Abwasserverband Oberes Günztal haftet für Schäden, die sich aus dem Benützen der Ver-

bandsanlage ergeben, nur dann, wenn einer Person, derer sich der Abwasserverband Oberes 
Günztal zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
(3) Die Einleiter haben für die ordnungsgemäße Benutzung der Verbandsanlage zu sorgen. 
 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem 

Abwasserverband Oberes Günztal gegenüber für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und 
Nachteile. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 9 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 
 

(1) Der Verband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen. 

 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 

Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes. 
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§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Erkheim, 22. Februar 2011 
ABWASSERVERBAND OBERES GÜNZTAL 
 
Klein 
Verbandsvorsitzender 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Abwasserverband Oberes Günztal, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Auf Grund der §§ 19 und 20 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Ab-
wasserverband Oberes Günztal folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 539.565 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 477.667 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 
1) Bemessungsgrundlagen für die Umlagen sind: 
 

a) Einwohnergleichwerte: 
 

Erkheim   9.900 Einwohnergleichwerte entspricht 39,60 Prozent 
Holzgünz   2.100 Einwohnergleichwerte entspricht   8,40 Prozent 
Lauben   2.400 Einwohnergleichwerte entspricht   9,60 Prozent 
Sontheim   4.500 Einwohnergleichwerte entspricht 18,00 Prozent 
Ungerhausen   2.400 Einwohnergleichwerte entspricht   9,60 Prozent 
Westerheim   3.700 Einwohnergleichwerte entspricht 14,80 Prozent 
    
Verbandssumme: 25.000 Einwohnergleichwerte entspricht 100,00 Prozent 

 
b) Hydraulische Belastungsrechte:  

 
Erkheim   81,0 Liter/Sekunde entspricht 24,77 Prozent 
Holzgünz   37,7 Liter/Sekunde entspricht 11,53 Prozent  
Lauben   30,1 Liter/Sekunde entspricht   9,20 Prozent 
Sontheim   75,9 Liter/Sekunde entspricht 23,21 Prozent 
Ungerhausen   49,4 Liter/Sekunde entspricht 15,11 Prozent 
Westerheim   52,9 Liter/Sekunde entspricht 16,18 Prozent 
    
Verbandssumme: 327,0 Liter/Sekunde entspricht 100,00 Prozent 

 
c) Einwohnerwerte für Berechnung Differenzausgleichsbetrag 2010 und der Betriebskos-

tenumlage: 
 

Erkheim   3.141 Einwohnerwerte entspricht 28,274 Prozent 
Holzgünz   1.182 Einwohnerwerte entspricht 10,640 Prozent  
Lauben   1.292 Einwohnerwerte entspricht 11,630 Prozent 
Sontheim   2.380 Einwohnerwerte entspricht 21,424 Prozent 
Ungerhausen   1.022 Einwohnerwerte entspricht   9,200 Prozent 
Westerheim   2.092 Einwohnerwerte entspricht 18,832 Prozent 
    
Verbandssumme: 11.109 Einwohnerwerte entspricht 100,00 Prozent 

 
d) Trockenwetterzufluss (11/2009 - 11/2010) für Berechnung Differenzausgleichsbetrag und 

der Betriebskostenumlage: 
 

Erkheim 32.851 m³ entspricht 19,413 Prozent 
Holzgünz 26.312 m² entspricht 15,549 Prozent  
Lauben 22.724 m³ entspricht 13,429 Prozent 
Sontheim 23.401 m³ entspricht 13,829 Prozent 
Ungerhausen 23.203 m³ entspricht 13,712 Prozent 
Westerheim 40.727 m³ entspricht 24,068 Prozent 
    
Verbandssumme: 169.218 m³ entspricht 100,00 Prozent 

 
 Für die Berechnung des Trockenwetterzuflusses wurden nur die Monate herangezogen, bei denen 
 keine Störung der Messeinrichtungen vorlag.  
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e) Differenzausgleichsbetrag Betriebskostenumlage: 
 

 Entrichtete Umlage 
2010 

Errechnete Umlage 
2010 

Differenz- 
ausgleichsbetrag 

Erkheim 119.018,94 € 97.461,01 € - 21.557,93 € 
Holzgünz 59.001,23 € 49.671,17 € - 9.330,06 € 
Lauben 56.367,65 € 48.670,06 € - 7.697,59 € 
Sontheim 87.878,13 € 72.459,33 € - 15.418,80 € 
Ungerhausen 44.955,52 € 43.369,21 € - 1.586,31 € 
Westerheim 94.808,56 € 82.469,68 € - 12.338,88 € 
    
Verbandssumme: 462.030,03 € 394.100,46 € - 67.929,57 € 

 
f) Tatsächliche Kosten bei Mischwasserentlastungsanlagen: 
 

Die Kosten für die Planung, den Bau, die Erweiterung der Mischwasserentlastungsanlagen wird, 
ausgenommen der Kosten für die Fernwirkanlage, in Höhe der tatsächlichen Kosten auf die Ver-
bandsgemeinden für die Anlagen auf ihrem Gemeindegebiet umgelegt. 

 
2) Verwaltungsumlage: 

 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 401.805,18 € festgesetzt. 
 
Von diesen 401.805,18 € entfallen auf Betriebskosten 431.600 €, auf Kapitalkosten-Sammler 
9.897,25 €, auf Kapitalkosten-Kläranlage 28.237,50 €, sowie auf den Differenzausgleichsbetrag für 
das Haushaltsjahr 2010: - 67.929,57 €. 
 
Umlageschlüssel ist für Kapitalkosten, die der Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen zur 
Herstellung der Verbandssammler dienen, das Verhältnis der hydraulischen Belastungsrechte (Ka-
pitalkostenumlage-Sammler). 
 
Umlageschlüssel ist für Kapitalkosten, die der Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen zur 
Herstellung der Kläranlage dienen, das Verhältnis der Einwohnergleichwerte (Kapitalkostenumla-
ge-Kläranlage). 
 
Betriebskosten werden zu 60 Prozent nach den für das Vorjahr ermittelten Jahreseinwohnerwerten 
und zu 40 Prozent nach dem für das Vorjahr ermittelten Jahrestrockenwetterzufluss umgelegt (Be-
triebskostenumlage). 
 
Ergeben sich zwischen den zu Beginn des Haushaltsjahres errechneten und festgesetzten Umla-
gen und den sich nach Berücksichtigung des Datenstandes nach § 19 Abs. 5 Sätze 2 und 3 für das 
Abrechnungsjahr eigentlich zu errechnenden Umlagen Unterschiede, so ist dies mittels Differenz-
ausgleichsbetrag im folgenden Haushaltsjahr entspr. § 20 Abs. 1, 3, 5 und 6 auszugleichen (Diffe-
renzausgleichsbetrag). 
 
a) Betriebskostenumlage: 

 
Markt Erkheim 24,73   Prozent von 431.600,00 € ergibt 106.734,68 € 
Holzgünz 12,60   Prozent von 431.600,00 € ergibt 54.381,60 € 
Lauben 12,35   Prozent von 431.600,00 € ergibt 53.302,60 € 
Sontheim 18,39   Prozent von 431.600,00 € ergibt 79.371,24 € 
Ungerhausen 11,00   Prozent von 431.600,00 € ergibt 47.476,00 € 
Westerheim 20,93   Prozent von 431.600,00 € ergibt 90.333,88 € 
    
Verbandssumme:   431.600,00 €  
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b) Differenzausgleichsbetrag Betriebskostenumlage: 
 

 Festgesetzte Umlage 
2010 

Errechnete Umlage 
2010 

Differenz- 
ausgleichsbetrag 

Erkheim 119.018,94 € 97.461,01 € - 21.557,93 € 
Holzgünz 59.001,23 € 49.671,17 € - 9.330,06 € 
Lauben 56.367,65 € 48.670,06 € - 7.697,59 € 
Sontheim 87.878,13 € 72.459,33 € - 15.418,80 € 
Ungerhausen 44.955,52 € 43.369,21 € - 1.586,31 € 
Westerheim 94.808,56 € 82.469,68 € - 12.338,88 € 
    
Verbandssumme: 462.030,03 € 394.100,46 € - 67.929,57 € 

 
c) Kapitalkostenumlage-Sammler: 

 
Markt Erkheim 24,77 Prozent von   9.897,25 € ergibt 2.451,55 € 
Holzgünz 11,53 Prozent von   9.897,25 € ergibt 1.141,15 € 
Lauben   9,20 Prozent von   9.897,25 € ergibt 910,55 € 
Sontheim 23,21 Prozent von   9.897,25 € ergibt 2.297,15 € 
Ungerhausen 15,11 Prozent von   9.897,25 € ergibt 1.495,47 € 
Westerheim 16,18 Prozent von   9.897,25 € ergibt 1.601,38 € 
    
Verbandssumme:   9.897,25 € 

 
d) Kapitalkostenumlage-Kläranlage: 

 
Markt Erkheim 39,60 Prozent von     28.237,50 € ergibt   11.182,05 € 
Holzgünz   8,40 Prozent von     28.237,50 € ergibt 2.371,95 € 
Lauben   9,60 Prozent von     28.237,50 € ergibt 2.710,80 € 
Sontheim 18,00 Prozent von     28.237,50 € ergibt 5.082,75 € 
Ungerhausen   9,60 Prozent von     28.237,50 € ergibt 2.710,80 € 
Westerheim 14,80 Prozent von     28.237,50 € ergibt 4.179,15 € 
    
Verbandssumme:   28.237,50 € 

 
Der Tilgungsaufwand wird mittels Investitionsumlagen erhoben. 

 
3) Investitionsumlage: 
 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt (Umlagesoll) wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 
Von diesen 300.000 € entfallen auf die Kläranlage 200.000 € (Tilgungsaufwand Darlehen - Kläran-
lage) und auf den Bereich Sammler 100.000 € (Tilgungsaufwand Darlehen- Sammler), daraus er-
rechnen sich folgende Umlagen: 
 
a) Investitionsumlage Kläranlage: 

 
Markt Erkheim 39,60 Prozent von 200.000,00 € ergibt 79.200,00 € 
Holzgünz   8,40 Prozent von 200.000,00 € ergibt 16.800,00 € 
Lauben   9,60 Prozent von 200.000,00 € ergibt 19.200,00 € 
Sontheim 18,00 Prozent von 200.000,00 € ergibt 36.000,00 € 
Ungerhausen   9,60 Prozent von 200.000,00 € ergibt 19.200,00 € 
Westerheim 14,80 Prozent von 200.000,00 € ergibt 29.600,00 € 
    
Verbandssumme:   200.000,00 € 
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b) Investitionsumlage Sammler: 
 

Markt Erkheim 24,77 Prozent von   100.000,00 € ergibt   24.770,00 € 
Holzgünz 11,53 Prozent von   100.000,00 € ergibt 11.530,00 € 
Lauben   9,20 Prozent von   100.000,00 € ergibt 9.200,00 € 
Sontheim 23,21 Prozent von   100.000,00 € ergibt 23.210,00 € 
Ungerhausen 15,11 Prozent von   100.000,00 € ergibt 15.110,00 € 
Westerheim 16,18 Prozent von   100.000,00 € ergibt 16.180,00 € 
    
Verbandssumme:   100.000,00 € 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 79.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Satzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Erkheim, 9. März 2011 
ABWASSERVERBAND OBERES GÜNZTAL 
 
Thomas Klein 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält laut Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu vom 04.03.2011, 
Gz.: 24 - 9410.0 keine nach Art. 41 und 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 67 Abs. 4 (Verpflichtungser-
mächtigungen) und 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) genehmigungspflichtige Bestandteile.  
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 40 und 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser Be-
kanntmachung an, eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim 
während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim zur Einsicht bereit. 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�
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BL - 0143.3/1 
 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus 
 
 
Am Montag, 28. März 2011, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu 
in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tou-
rismus statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Vorstellung des Corporate Designs (CD) für das Landratsamt Unterallgäu  
 
2. Prognos Zukunftsatlas 2010 - Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb 
 
3. Sachstandsbericht zur Kfz-Kennzeichendiskussion;  

Antrag von Kreisrat Schäfer 
 
Mindelheim, 17. März 2011 
 
 
31 - 1711.0/2 
 
 
 

Immissionsschutz; 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
wesentliche Änderung der Verbrennungsmotorenanlage für den Einsatz von Biogas 

(Biogasanlage) mit Bioabfallbehandlungsanlage durch die Firma Bio-Strom, 
Josef Mayer, Schönbrunn 1, 86842 Türkheim, auf den Grundstücken 

Fl.Nrn. 2092/2 und 2092/3 der Gemarkung Türkheim 
 
 
Die Firma Bio-Strom Mayer betreibt auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2092/2 und 2092/3 der Gemarkung 
Türkheim eine Biogasanlage. Die Anlage wurde vom Landratsamt Unterallgäu und von der Regierung 
von Schwaben immissionsschutzrechtlich genehmigt. Die Anlage liegt innerhalb des vorhabensbezo-
genen Bebauungsplans „Nur für Biogasanlagen Fl.Nr. 2092/2 und 2092/3“. Die Firma Bio-Strom May-
er beantragte am 08.09.2010 die wesentliche Änderung der bestehenden Anlage. Der Antrag beinhal-
tet im Wesentlichen folgende Maßnahmen: 
 
-  Erhöhung der elektrischen Leistung der Verbrennungsmotorenanlage von bisher insgesamt 

500 kWel. auf insgesamt 861 kWel., bei einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt 2.218 kW,  
-  Erweiterung der Durchsatzleistung der Bioabfallbehandlungsanlage von bisher 28,0 t/d auf 

49,0 t/d,  
-  Errichtung und Betrieb einer Aufbereitungsanlage für nicht pumpfähige Bioabfälle und Speiseres-

te mit einer Durchsatzleistung von 16 t/h sowie 
-  Errichtung und Betrieb einer Gärrestetrocknungsanlage mittels Bandtrockner mit einer Durchsatz-

leistung an Gärresten von 12.000 t/a.  
 
Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren gemäß § 16 BImSchG in Verbindung mit Nr. 1.4 Spalte 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa und 
Nr. 8.6 Spalte 2 Buchst. b des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) durch. Für derartige Anlagen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vor-
geschrieben.  
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Über deren Erfordernis ist aber durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles (§ 3 c Satz 2 
UVPG in Verbindung mit Nr. 1.3.2 Spalte 2 und Nr. 8.4.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG) zu ent-
scheiden. Bei dieser Vorprüfung ist überschlägig zu prüfen, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 Nr. 2 des UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann.  
 
Die Prüfung durch das Landratsamt Unterallgäu ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. Diese Feststellung wird entsprechend § 3 a UVPG bekannt gegeben.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens geprüft.  
 
Mindelheim, 2. März 2011 
 
 
31 - 1711.0/2 
 
 
 

Immissionsschutz; 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 70 der 

Gemarkung Ollarzried durch die Windfeld Höhe GmbH & Co. KG, 
Holzschwanger Str. 38, 89233 Neu-Ulm 

 
 
Die Firma Windfeld Höhe GmbH & Co. KG beantragte am 24.11.2010 die Genehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb einer Windkraftanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 70 der Gemarkung Ollarzried. 
Die beantragte Windkraftanlage vom Typ Enercon E 53 hat eine Nabenhöhe von 73,75 m und eine 
Gesamthöhe von 99,70 m. Die geplante Anlage liegt innerhalb der Vorrangfläche des Regionalplans 
für die Region Donau-Iller.  
 
Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) durch. Für Windkraftanlagen ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Wegen der im Umfeld der beantragten Anlage 
bereits bestehenden sechs Windkraftanlagen ist aber über deren Erfordernis durch eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalles (§ 3 c Sätze 1, 3, 4 und 5 UVPG in Verbindung mit Nr. 1.6.2 Spalte 2 der 
Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Bei dieser Vorprüfung ist überschlägig zu prüfen, ob das Vor-
haben unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Prüfung durch das Landratsamt Unterallgäu ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. Diese Feststellung wird entsprechend § 3 a UVPG bekannt gegeben.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens geprüft.  
 
Mindelheim, 22. März 2011 
�
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 
 
24 - 2050.1 
 
 
 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 
des Schulverbandes Memmingerberg (Verbandssatzung) 

 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Memmingerberg (nachfolgend stets Schulver-
bandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes (BaySchFG) - BayRS 2230-7-1-K - i.V.m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 
Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 und Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) - BayRS 2020-6-1-I - 
sowie Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
- BayRS 2020-1-1-I - folgende Satzung: 
 

§ 1 
Name und Sitz des Schulverbandes 

 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: „Schulverband Memmingerberg“. 
 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Memmingerberg. 
 

§ 2 
Kassengeschäfte 

 
Die Kassengeschäfte des Schulverbandes werden von der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg 
wahrgenommen. 

 
§ 3 

Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbands-

versammlung (Schulverbandsräte) sind gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 
Satz 1 KommZG ehrenamtlich tätig. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertra-
gen werden. 

 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes 

angehören - dies sind die Ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
(Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG) - haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, 
Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 

 
(3) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als pauschale Abgel-

tung für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung (oder eines 
Ausschusses) ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 15 €. 

 
(4) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erhalten je Tagessitzung ein Sitzungsgeld in 

Höhe von 30 €. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außer-

dem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. 
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(6) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben ferner Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen; 
sie erhalten insbesondere für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder wie sie im Baye-
rischen Reisekostengesetz für Beamte ab Besoldungsgruppe A8 vorgesehen sind. 

 
§ 4 

Entschädigung des Schulverbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters 
 
(1) Der Vorsitzende der Schulverbandsversammlung erhält für seine Tätigkeit als Vorsitzender für 

jede von ihm geleitete Sitzung eine Entschädigung in der Höhe, wie in § 1 Abs. 4 dieser Satzung 
für die gekorenen Mitglieder der Schulverbandsversammlung festgelegt ist. 

 
(2) Für den Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden gilt Abs. 1 entsprechend. 

 
§ 5 

Örtliche Rechnungsprüfung 
 
Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss, der aus vier Verbands-
räten besteht, welche die Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt. 

 
§ 6 

Ausscheiden von Mitgliedern 
 
Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband 
aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausschei-
denden Verbandsmitglied statt. 

 
§ 7 

In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2008 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Schulverband 

Memmingerberg vom 03.06.2008 außer Kraft. 
 
Memmingerberg, 17. März 2011 
SCHULVERBAND MEMMINGERBERG 
 
Lichtensteiger 
Verbandsvorsitzender 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Abwasserverbands Memmingen-Land, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 
I. 

 
Auf Grund der Art. 40 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der 
Abwasserverband Memmingen-Land folgende Haushaltssatzung: 



- 83 - 

KABl. Nr. 12/2011  

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.044.900 € 

und im  

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  734.500 € 
 
ab. 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:  
 
a) Verwaltungsumlage der Verbandsgemeinden 74.900 € 

 
b) Kapitaldienstumlage der Verbandsgemeinden 161.500 € 

 
c) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden zur   

Finanzierung der Maßnahmen am Gruppenklärwerk 300.000 € 
 

d) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden für Verbandsanlagen 302.000 € 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Bad Grönenbach, 14. März 2011 
ABWASSERVERBAND MEMMINGEN-LAND 
 
Bernhard Kerler 
Verbandsvorsitzender 

 
II. 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 
III. 
 

Mit der Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang, nämlich in 
der Zeit vom 23.03.2011 bis 30.03.2011 öffentlich aufgelegt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 65 Abs. 3 
GO, Art. 42 Abs. 1 KommZG). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zimmer Nr. 23) innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 27 Abs. 1 KommZG, 
Art. 26 GO, § 4 BekV). 
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24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wolfertschwenden, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.303.800 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.429.200 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden bereits durch die Hebesatzsatzung vom 16.01.2009 festgesetzt. 
Nachrichtlich werden die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern wie folgt aufgeführt: 
 
1. Grundsteuer  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 220 v.H. 
 
 b) für die Grundstücke (B) 230 v.H.  
 
2. Gewerbesteuer 240 v.H. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 800.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Wolfertschwenden, 21. März 2011 
GEMEINDE WOLFERTSCHWENDEN 
 
Karl Fleschhut 
Erster Bürgermeister 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Mit der Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang, nämlich in 
der Zeit von 29.03.2011 bis 05.04.2011 öffentlich aufgelegt (Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 Abs. 1 
KommZG). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zimmer Nr. 23) innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 27 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO, § 4 BekV). 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Woringen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.151.200 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.085.800 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 72.600 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 330 v.H. 
 
 b) für die Grundstücke (B) 330 v.H.  
 
2. Gewerbesteuer 290 v.H. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Woringen, 14. Februar 2011 
GEMEINDE WORINGEN 
 
Volker Müller 
Erster Bürgermeister 

 
II. 

 
Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung erfor-
derliche Genehmigung zu § 2 der Haushaltssatzung nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 72.600 € (Gesamtbe-
trag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt) mit 
Schreiben vom 10.02.2011, Gz.: 24 - 9410.0 erteilt. 

 
III. 

 
Mit der Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang, nämlich in 
der Zeit von 21.02.2011 bis 21.03.2011 öffentlich aufgelegt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 65 Abs. 3 
GO, Art. 42 Abs. 1 KommZG). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zimmer Nr. 23) innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 27 Abs. 1 KommZG, 
Art. 26 GO, § 4 BekV). 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Hauptschule Babenhausen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im  
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit  898.940 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.030.960 € 
 
ab. 
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§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 100.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 1) 
 
SCHULVERBANDSUMLAGEN  
 
A) Verwaltungsumlage: 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 432.040 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwal-
tungsumlage). 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2010 auf 394 Verbandsschüler festgesetzt.  
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.096,55 € festgesetzt.  
 

B) Investitionsumlage: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 775.000 € festgesetzt und 
nach der durchschnittlichen Zahl der Verbandsschüler aus den Jahren 2005 - 2009 auf die Mit-
glieder des Schulverbandes umgelegt. 
 

2. Die Investitionsumlage wird nach diesem Durchschnitt wie folgt festgesetzt: 
 

Gemeinde 
% 

nach durchschnittlicher Schülerzahl 05-09 
Investitionsumlage  

Babenhausen 34,7 268.925 € 
Boos 12,3 95.325 € 
Egg 2,4 18.600 € 
Kettershausen 13,0 100.750 € 
Kirchhaslach 13,7 106.175 € 
Niederrieden 6,6 51.150 € 
Oberschönegg 9,6 74.400 € 
Winterrieden 7,7 59.675 € 
 100,0 775.000 € 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 140.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Babenhausen, 21. März 2011 
SCHULVERBAND HAUPTSCHULE BABENHAUSEN 
 
Göppel 
Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Das Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
16.03.2011 (Gesch-Nr. 24 - 9410.2) die nach der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung zu 
§ 2 der Haushaltssatzung - Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen - in Höhe von 100.000 € erteilt. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage 
dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Babenhausen während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur Einsicht be-
reit. 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40, 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben auf 647.500 € 
 
und im 
 
VERMÖGENSHAUSHALT  in den Einnahmen und Ausgaben auf 50.500 € 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 
1) Verwaltungsumlage 
 

1. Festsetzung 
 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 385.836 € festgesetzt 
und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 
Stand vom 30.06.2010 wie folgt festgesetzt: 
 
Markt Dirlewang 2.099 Einwohner 
Gemeinde Apfeltrach 965 Einwohner 
Gemeinde Stetten 1.369 Einwohner 
Gemeinde Unteregg 1.413 Einwohner 
 
Gesamt 5.846 Einwohner 
 
Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 66 € festgesetzt. 
 

2. Umlageschuld 
 
Die Umlageschuld beträgt nach Ziffer 1 insgesamt für 
 
Markt Dirlewang 138.534 € 
Gemeinde Apfeltrach 63.690 € 
Gemeinde Stetten 90.354 € 
Gemeinde Unteregg 93.258 € 

 
2) Investitionsumlage 

 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Dirlewang, 17. März 2011 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT DIRLEWANG 
 
Mayer 
Gemeinschaftsvorsitzender 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage 
nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Dirlewang während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang zur Einsicht bereit. 
 
 

Weirather 
Landrat 

 



 
�
�
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BL - 0142.1 
 
 
 

Sitzung des Kreisausschusses 
 
 
Am Montag, 4. April 2011, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu 
in Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Änderung in der Besetzung des ÖPNV-Beirats 
 
2. Jahresrechnung des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2009;  

Feststellung und Entlastung 
 
3. Förderung der Feuerwehren 2011 
 
Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 
 
Mindelheim, 23. März 2011 
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Z 6 - 6360.1/2 
 
 
 

Abfallentsorgung - Müllabfuhr; 
Änderung der Hausmüll- und Biomüllabfuhr anlässlich der Feiertage 

Karfreitag (22.04.2011) und Ostermontag (25.04.2011) 
 
 
Durch die vorgenannten Feiertage ergeben sich für die Hausmüll- und Biomüllabfuhr folgende Ände-
rungen: 
 
Normaler 
Abfuhrtag 

    Freitag 
22.04.2011 

      
verlegt 
auf 

    Samstag 
23.04.2011 

      
Normaler 
Abfuhrtag 

Montag 
25.04.2011 

Dienstag 
26.04.2011 

Mittwoch 
27.04.2011 

Donnerstag 
28.04.2011 

Freitag 
29.04.2011 

      
verlegt 
auf 

Dienstag 
26.04.2011 

Mittwoch 
27.04.2011 

Donnerstag 
28.04.2011 

Freitag 
29.04.2011 

Samstag 
30.04.2011 

 
Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten. 
 
Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 
 
Mindelheim, 28. März 2011 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
33 - 6440.1 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes 
Mindeltal-Hasberg 

 
Vom 07.03.2011 

 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG) vom 12.12.1991 
(BGBl I S. 405) erlässt der Wasser- und Bodenverband Mindeltal-Hasberg folgende Satzung zur Än-
derung der Verbandssatzung vom 09.10.2008:  
 

§ 1 
Änderungen 

 
(1) Der § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

 
„Der Verbandsvorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher, einem Stellvertreter, einem Kassier, 
einem Schriftführer, einem Beisitzer und zwei weiteren Mitgliedern (Ersatzmitglieder). Der Kassier 
kann den Verbandsvorsteher nicht vertreten.“ 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 10.01.2011 in Kraft.  
 
Hasberg, 7. März 2011 
WASSER- UND BODENVERBAND MINDELTAL-HASBERG 
 
Kusterer 
Verbandsvorsteher 
 
 
24 - 9410.0 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Marktes Bad Grönenbach, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2011 
 
 
Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
 
Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.201.300 EUR 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.166.100 EUR  
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 813.800 EUR festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H. 
 
 b) für die Grundstücke (B) 300 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 310 v.H. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 800.000 EUR festgesetzt. 
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§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Bad Grönenbach, 24. März 2011   
MARKT BAD GRÖNENBACH 
 
Bernhard Kerler 
Erster Bürgermeister 
 

II. 
 
Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung erfor-
derliche Genehmigung zu  
 
§ 2 der Haushaltssatzung nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO: 813.800 € (Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt) mit Schreiben vom 
18.03.2011, Gz.: 24 - 9410.0 erteilt. 
 

III. 
 
Mit der Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang, nämlich in 
der Zeit vom 04.04.2011 bis 11.04.2011 öffentlich aufgelegt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 65 Abs. 3 
GO, Art. 42 Abs. 1 KommZG). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zimmer Nr. 23) innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 27 Abs. 1 KommZG, 
Art. 26 GO, § 4 BekV). 
 
 

Weirather 
Landrat 



 
�
�
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Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für 
Verdienste im Ehrenamt 96 
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Höhenfreimachung der Bahnlinie Buchloe-Memmingen auf 
den Grundstücken Fl.Nrn. 2473/2 und 896/1 der Gemarkung 
Mindelheim durch den Landkreis Unterallgäu 100 
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BL - 0091.1/1 
 
 
 

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
für Herrn Anton   R u f ,   Tussenhausen 

 
 
Herr Bundespräsident Christian Wulff hat Herrn Anton Ruf das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
 
Herr Anton Ruf hat sich seine Verdienste durch sein langjähriges ehrenamtliches Engagement im 
wirtschaftlichen, innovativen, gemeindlichen und kirchlichen Bereich erworben. 
 
Er erhielt die Ordensinsignien aus den Händen von Frau Staatsministerin Dr. Beate Merk am 
25.03.2011 im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg. 
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Ich spreche dem Geehrten die Glückwünsche und den Dank des Landkreises Unterallgäu aus. 
 
Mindelheim, 5. April 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 

 
Weirather 
Landrat 
 
 
BL - 0092.13/1 
 
 
 

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt 
für Frau Rosina   K e t t e r l e ,   Lautrach 

 
 
Herr Ministerpräsident Horst Seehofer hat Frau Rosina Ketterle das Ehrenzeichen für Verdienste im 
Ehrenamt verliehen. 
 
Frau Ketterle hat sich ihre Verdienste durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im sozialen 
Bereich erworben. Ihr gebührt Lob und Anerkennung. 
 
Ich danke der Geehrten für ihren Einsatz und spreche ihr die Glückwünsche des Landkreises Unter-
allgäu aus. 
 
Mindelheim, 5. April 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 

 
Weirather 
Landrat 
 
 
BL - 0092.13/1 
 
 
 

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt 
für Frau Gertrud   R e m m e l e ,   Mindelheim 

 
 
Herr Ministerpräsident Horst Seehofer hat Frau Gertrud Remmele das Ehrenzeichen für Verdienste im 
Ehrenamt verliehen. 
 
Frau Remmele hat sich ihre Verdienste durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement als Leiterin 
des Krankenhausbesuchsdienstes der Pfarrei St. Stephan in Mindelheim erworben. Ihr gebührt Lob 
und Anerkennung. 
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Ich danke der Geehrten für ihren Einsatz und spreche ihr die Glückwünsche des Landkreises Unter-
allgäu aus. 
 
Mindelheim, 5. April 2011 
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU 

 
Weirather 
Landrat 
 
 
Z 6 - 6364.0/3 
 
 
 

Abfallentsorgung; 
Zweite Abfuhr von pflanzlichen Abfällen im Jahr 2011 

 
 

Bei dieser Abfuhr werden holzige und krautige Gartenabfälle zusammen abgeholt. 

 
Nachfolgend werden die Termine für die zweite Abfuhr von pflanzlichen Abfällen im Jahr 2011 bekannt-
gegeben. 
 
Bereiche Abfuhrtermine 
 
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen  
Babenhausen 25.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Egg a.d. Günz 25.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Kettershausen 25.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Kirchhaslach 25.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Oberschönegg 25.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Winterrieden 25.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach  
Bad Grönenbach mit sämtlichen Ortsteilen 23.05.2011 ab 08:00 Uhr 
Wolfertschwenden  23.05.2011 ab 08:00 Uhr 
Woringen 23.05.2011 ab 08:00 Uhr 
 
Stadt Bad Wörishofen (mit sämtlichen Ortsteilen) 20.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Boos 
Boos 26.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Niederrieden 26.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Heimertingen, Pleß, Fellheim 27.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Gemeinde Buxheim   09.05.2011 ab 08:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang  
Apfeltrach 03.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Dirlewang 03.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Stetten 18.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Unteregg 05.05.2011 ab 07:00 Uhr 
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Verwaltungsgemeinschaft Erkheim 
Erkheim  12.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Kammlach 18.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Lauben 12.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Westerheim  04.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Gemeinde Ettringen  04.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel 
Kronburg 10.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Lautrach 10.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Legau 10.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim 
Kirchheim 17.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Eppishausen 17.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Markt Rettenbach  05.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Markt Wald   05.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg 
Benningen 06.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Holzgünz 11.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Lachen 06.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Memmingerberg 09.05.2011 ab 08:00 Uhr 
Trunkelsberg 11.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Ungerhausen 11.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Stadt Mindelheim  
 19.05.2011 ab 06:00 Uhr 
Teilbereich I (ohne Ortsteile)  i.d. Innenstadt, 
 ab 07:00 Uhr 
 übriges Stadtgebiet 
 
Teilbereich II (sämtliche Ortsteile) 18.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren 
Böhen 23.05.2011 ab 08:00 Uhr 
Hawangen 24.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Ottobeuren 
Teilbereich I (ohne Ortsteile) 24.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Teilbereich II (sämtliche Ortsteile) 24.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen  
Breitenbrunn, Oberrieden 13.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Pfaffenhausen 17.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Salgen 06.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Gemeinde Sontheim  04.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Verwaltungsgemeinschaft Türkheim   
Türkheim westliche Seite, Türkheim Bahnhof,  
Türkheim östliche Seite, Unterfeld, Irsingen  02.05.2011 ab 08:00 Uhr 
Wiedergeltingen, Amberg, Rammingen  03.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Berg  04.05.2011 ab 07:00 Uhr 
 
Markt Tussenhausen  
Tussenhausen, Mattsies 03.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Zaisertshofen 06.05.2011 ab 07:00 Uhr 
Ziegelstadel 05.05.2011 ab 07:00 Uhr 
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Hinweise:  
 
1. Soweit wie möglich sollen pflanzliche Abfälle aus Gärten auf dem eigenen Grundstück kompostiert 

werden.  
 
2. Sollte eine Eigenkompostierung nicht möglich sein, können die Gartenabfälle gebündelt bereitge-

stellt werden, wobei ein Bündel nicht länger oder breiter als 1,50 m sein darf. Stämme (max. 
15 cm Durchmesser) müssen auf dieses Maß gekürzt sein. Bündel und Behälter dürfen ein 
Gewicht von 25 kg nicht überschreiten.   
Küchenabfälle und Fertigkompost dürfen nicht zur Gartenabfallsammlung bereitgestellt wer-
den.  

 
Für die Bereitstellung feiner, strukturarmer Gartenabfälle (Rasenschnitt, Laub, Heckenschnitt, 
Blumen) benützen Sie bitte folgende Behältnisse:  

- Papiersäcke 
Diese sind im Handel erhältlich. Sie können auch bei Landwirten nach gebrauchten Papiersäcken 
(ohne Folieninnensack) fragen. 

- Pappkartons 

- Körbe, Wannen (diese werden nach Entleerung zurückgestellt)  
Die Wannen dürfen sich nach oben hin nicht verengen und ein Volumen von 60 l nicht über-
schreiten. 

Die eingesammelten Gartenabfälle werden kompostiert. Papiersäcke und Pappkartons werden mit-
kompostiert; in Plastiksäcken bzw. Plastikbeuteln bereitgestellte Grünabfälle werden nicht 
mitgenommen, Plastiksäcke sowie Schubkarren werden nicht entleert. 
Springsäcke und Metallwannen sind für die Bereitstellung nicht geeignet und werden 
ebenfalls nicht entleert. 
 
Zum Bündeln bitte keine Kunststoffe verwenden! Am besten eignet sich ausreichend star-
ker Bindfaden. Mit Kunststoffen gebündelte Gartenabfälle werden nicht mitgenommen!  
Die Bereitstellung darf frühestens einen Tag vor der Abholung erfolgen.  
 

3. Mitgenommen werden haushaltsübliche Mengen bis zu 2 m³. 
 

4. Durch Eigenkompostierung und das Angebot des Landkreises - einschließlich der Biotonne - ist 
die Entsorgung der gesamten Gartenabfälle abgedeckt. Eine Entsorgung von pflanzlichen Abfäl-
len über die Restmülltonne ist nach der Abfallwirtschaftssatzung nicht zulässig. 

 
5. Die Abfälle werden an den genannten Tagen jeweils ab der angegebenen Uhrzeit abgeholt. So-

weit Abholtermine auf einen Montag fallen, ist durch Verlegung des Abfuhrbeginns auf 08:00 Uhr 
die Möglichkeit gegeben, die Gartenabfälle erst am Abholtag bereitzustellen. Die Bereitstellung 
hat so zu erfolgen, dass die Abholung ohne Schwierigkeiten vorgenommen werden kann. Fahr-
zeuge und Fußgänger dürfen nicht behindert oder belästigt werden. Es erfolgt nur eine Durch-
fahrt der Abholfahrzeuge; danach bereitgestellte Abfälle können nicht mehr abgeholt werden. 
 
Sollten Störungen in der Abholung auftreten oder Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte 
an die Zweigstelle der  

Firma WRZ Hörger GmbH & Co.KG 
Hochstr. 10, 87778 Stetten 
Tel.: (0 82 61) 73 27 67 

 
oder an das Landratsamt Unterallgäu, Tel.-Nrn.: (0 82 61) 9 95-3 67 oder -4 67. 
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Bitte beachten Sie, dass für die Gemeinden Amberg, Ettringen, Markt Wald, Rammingen, Salgen, 
Türkheim, Tussenhausen und Wiedergeltingen die Firma Götzfried + Pitzer zuständig ist. Bei Un-
klarheiten wenden Sie sich bitte an  
 

Firma Götzfried + Pitzer Entsorgung GmbH 
Schützenstr. 10, 86842 Türkheim 
Tel.: (0 82 45) 9 66 55 

 
Mindelheim, 4. April 2011 
 
 
33 - 6410.1 
 
 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Geplanter Ausbau des Hungerbaches im Rahmen der Ausbaumaßnahme der 

Kreisstraße MN 25 - Bad Wörishofer Straße - aufgrund der Höhenfreimachung der 
Bahnlinie Buchloe-Memmingen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2473/2 und 896/1 

der Gemarkung Mindelheim durch den Landkreis Unterallgäu 
 
 
Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für den geplanten Gewässerausbau, die Verle-
gung und Verrohrung des Hungerbaches im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Kreisstraße MN 25  
- Bad Wörishofer Straße - aufgrund der Höhenfreimachung der Bahnlinie Buchloe-Memmingen auf 
den Grundstücken Fl.Nrn. 2473/2 und 896/1 der Gemarkung Mindelheim durch den Landkreis Unter-
allgäu nach den Unterlagen des Ingenieurbüro IWA GmbH, 87435 Kempten, von Oktober 2010, eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3 a Satz 2 Halb-
satz 2 UVPG).  
 
Mindelheim, 28. März 2011 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
 
 
 
 

Kraftloserklärung von Sparurkunden 
 
 
Die Sparurkunden zu  
 

den Konten 254 711 039 - 13 995 204 - 13 995 253 
 

werden hiermit gemäß Art. 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos 
erklärt, da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden 
sind. 
 
Memmingen, 30. März 2011 
SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 
 
 

Weirather 
Landrat 

 
















































































































































































































































































































































































































































































































































